






die Beschäftigten als Experten ihrer ei-
genen Gesundheit ernst zu nehmen, sie 
selbst zu aktiv Beteiligten werden zu las-
sen (Itkowiak & Kratzer 2009).

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass 
die Partizipation in eine nachhaltige Stra-
tegie eingebettet ist. Sonst besteht die Ge-
fahr, dass Handlungsressourcen, die durch 
Partizipation aufgebaut wurden, im tägli-
chen Arbeitshandeln nicht genutzt werden 
können und vermutlich sogar wieder verlo-
ren gehen (Preußner 2003). Gerade bei der 

Ein- und Durchführung von Gesundheits-
projekten hängt der Erfolg maßgeblich von 
der Unterstützung des Top-Managements 
ab. Bei mangelnder Einbeziehung und feh-
lender Information durch dieses wird das 
mittlere Management verunsichert und es 
entwickelt Skepsis gegen das Projekt, die 
sich auf die Mitarbeiter überträgt (Friczew-
ski et al. 1994).

Das Arbeitsschutzgesetz und insbeson-
dere die neue DGUV Vorschrift 2 bieten 
mit ihrer Flexibilität zukunftsorientier-

ten Unternehmen die Chance, einen dy-
namisierten und ganzheitlichen Arbeits- 
und Gesundheitsschutz als Katalysator 
für eine effi  ziente Personalstrategie und 
-arbeit zu nutzen und in betriebliche Pro-
zesse zu integrieren. Maßgeblich für die 
Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens sind neben Gesundheits-
schutz, Gesundheitserhalt und Gesund-
heitsförderung auch sicheres Arbeiten, 
entwicklungsfähige Qualifi kationen, brei-
te Kompetenzen und starke Motivation der 
Mitarbeiter. ▸

„Nur wenn alle Mitarbeiter beteiligt sind, ist ein Betriebssicherheitsmanagement-System effizient 
und nachhaltig.“
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Die Mitarbeiterführung und -motivation 
spielt in jedem Managementsystem eine 
entscheidende Rolle. So natürlich auch 
bei der Betriebssicherheit. Die Schlüs-
selworte zur Erreichung der „Sicher-
heit“ lauten „Arbeitsumgebungsbedin-
gungen“, „Qualifi kation“, „Information“, 
„Kommunikation“ und besonders „Moti-
vation“. Verfügen die Führungskräfte ne-
ben ihrer notwendigen Fachkompetenz 

über die ebenfalls notwendige hohe So-
zialkompetenz, so wird es ihnen gelin-
gen, den Mitarbeitern auch bei diesen 
sogenannten weichen Faktoren Vorbild 
zu sein und sie sicher durch den betrieb-
lichen Alltag zu führen.

Umweltschäden, Störfälle, Arbeitsunfäl-
le und Verhaltensfehler sind schließlich 
Ereignisse im Berufsalltag, die oft nicht 

zufällig geschehen. Durch die Analyse 
dieser Ereignisse ist häufi g festzustellen, 
dass davor teilweise mehrfach die Mög-
lichkeit bestand, diese zu vermeiden.

Sicherheitsbeau� ragte haben eine 
Schlüsselposition 
Eine wichtige Säule zur erfolgreichen 
Umsetzung eines ganzheitlichen Manage-
mentsystems ist die Beteiligung der Mit-
arbeiter. Dabei kommt den Sicherheits-
beauftragten im Bereich Sicherheit und 
Gesundheit eine besondere Rolle zu – sie 
haben bei der Partizipation der Mitarbei-
ter bei der Gestaltung von Sicherheit und 
Gesundheit eine Schlüsselposition. Auch 
der Gesetzgeber und die Unfallversiche-
rungsträger sehen in ihnen die Akteure, 
die in den Unternehmen die Maßnah-
men des Präventionsauftrags unterstüt-
zen und die in die Organisation des Ar-
beitsschutzes aktiv einzubinden sind. 
Die Sicherheitsbeauftragten kennen die 
Stärken und Schwächen ihrer Kolle-
gen und die Arbeitsverhältnisse vor Ort 
am besten. Zur sozialen Kompetenz ge-
hört es, diese Kenntnisse zum Wohl ih-
rer Kollegen engagiert einzubringen. Die 
Sicherheitsbeauftragten sprechen die 
„Sprache“ der Mitarbeiter, sie verfügen 
idealerweise über Fingerspitzengefühl im 
Umgang mit ihren Gesprächspartnern, 
und sie müssen von diesen anerkannt 
sein. Sie sind das Bindeglied zwischen 
dem Managementsystem und den Mit-
arbeitern und füllen die Forderung nach 
Partizipation mit Leben. 

Diese Aufgabenbeschreibung wird in der 
betrieblichen Wirklichkeit hauptsäch-
lich kleiner und mittlerer Unternehmen 
jedoch nicht überall 1 : 1 umgesetzt. Der 
Sicherheitsbeauftragte wird zwar häu-
fi g formal bestellt beziehungsweise be-
stimmt, besitzt allerdings nicht immer 
die notwendige fachspezifische Aus- 
und / oder Fortbildung und ist auch häu-
fi g nicht so in die Arbeitsschutzorgani-
sation des Betriebes eingebunden, dass 
er erfolgreich und effi  zient im Sinne des 
Arbeitsschutzes wirken könnte. Vor al-
lem in größeren Betrieben haben Sicher-
heitsbeauftragte jedoch häufig Fach-
kenntnisse im Arbeitsschutz und setzen 
diese tatkräftig zum Wohl aller Beschäf-
tigten um. 
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Aufwertung der Rolle der
Sicherheitsbeau� ragten
Um diesen Zustand in allen Betrieben zu 
erreichen, bedarf es einer Aufwertung der 
Rolle des Sicherheitsbeauftragten im be-
trieblichen Management von Sicherheit 
und Gesundheit. Sie können schließlich 
nur dann erfolgreich tätig sein, wenn sie 
vom Betrieb breite Unterstützung erfah-
ren und geeignete – vom Management zu 
gestaltende – Rahmenbedingungen vor-
fi nden. Wittke (2006) konnte die Bedeu-
tung der Rahmenbedingungen für den 
Transfer dessen, was Sicherheitsbeauf-
tragte in ihren Lehrgängen lernen, gut 
herausarbeiten: Für geringe Transferer-
folge waren in der Wahrnehmung der Si-
cherheitsbeauftragten überwiegend die 
betrieblichen Bedingungen vor Ort, das 
heißt im Transferumfeld, verantwort-
lich. Insgesamt waren dies 77 Prozent al-
ler Transferbarrieren. Allein der Faktor 
Zeit und die Weigerung der Kollegen, den 
Aufforderungen des Sicherheitsbeauf-
tragten nachzukommen, ergaben rund 
50 Prozent der Nennungen. Die Präventi-
onskompetenz, die der Sicherheitsbeauf-
tragte für eine erfolgreiche Ausführung 
seines Amtes benötigt, bezieht auch sein 
Umfeld, also seinen Arbeitsplatz sowie 
die Sicherheitskultur, mit ein. 

Manager für Sicherheit 
und Gesundheit
Eine Sicherheitskultur auf hohem Niveau 
erhöht nicht nur die Bereitschaft, Sicher-
heitsvorschriften einzuhalten, sie geht 
auch mit Bedingungen einher, die Stress-
belastungen am Arbeitsplatz reduzieren 
und so die positive Wirkung auf die Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit der Mit-
arbeiter potenziert (Wittke 2006). 

Die Sicherheitsbeauftragten sind die 
Ansprechpartner für die Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit und die Betriebsärzte 
(Wittmann & Siegmann 2010). Die Ent-
wicklung der Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit hin zu „Managern für Sicherheit 
und Gesundheit“ sowie die Entwicklung 
der Betriebsärzte hin zu „Betrieblichen 
Gesundheitsmanagern“ erfordert somit 
auch eine Entwicklung der Sicherheits-
beauftragten hin zu „Beauftragten für 
Sicherheit und Gesundheit“. Ansonsten 
entsteht eine Lücke, der Kontakt bricht 

ab und eine erfolgreiche Partizipation ist 
nicht mehr möglich. Der Begriff  „Beauf-
tragter für Sicherheit und Gesundheit“ 
konkretisiert die Aufgabenstellung im 
Unternehmen und verdeutlicht die fach-
liche Anbindung an den „Manager für Si-
cherheit und Gesundheit“ und auch den 
„Betrieblichen Gesundheitsmanager“ 
und damit die Einbindung in eine ganz-
heitliche betriebliche Sicherheits- und 
Gesundheitsorganisation. So fordert es 
schließlich auch die Unfallverhütungs-
vorschrift „Grundsätze der Prävention“ 
(BGV A1) in Paragraf 20. Eine Weiterent-
wicklung des Sicherheitsbeauftragten 
hin zum „Beauftragten für Sicherheit und 
Gesundheit“ setzt somit die Forderungen 
der BGV A1 in idealer Weise um!

Motivation zur Qualität
Diese Weiterentwicklung sollte aber auch 
mit einer angemessenen Position im Be-
trieb belohnt werden. Bisher sind die 
klassischen Sicherheitsbeauftragten eh-
renamtlich tätig, was ihnen auch einen 
gewissen Schutz vor Rechtsfolgen bietet. 
Damit bleibt ihnen aber auch gleichzei-
tig viel Anerkennung für ihre wichtige 
Basisarbeit vorenthalten. Durch ihr be-
sonderes betriebliches Interesse sowie 
ihre hohe Fach- und Sozialkompetenz 
entwickeln sie sich als „Beauftragter für 
Sicherheit und Gesundheit“ zu Spezia-
listen im Unternehmen. Jedem Spezia-
listen wird seine besondere Qualifi kati-
on bezahlt. Warum dann nicht auch dem 
Beauftragten für Sicherheit und Gesund-
heit? Mitarbeiter mit einer hohen Sozial-
kompetenz sind in der Lage, sich selber 
zu motivieren und sich für ihre eigene Si-
cherheit und die ihrer Kollegen einzuset-
zen. Erfolgt jedoch nicht die notwendige 
Anerkennung und Unterstützung, so lässt 
diese Motivation mit der Zeit nach und 
endet in Frustration. Eine angemessene 
Entlohnung ist ein geeignetes Mittel, um 
diesem Eff ekt teilweise entgegenzuwir-
ken. Dazu gehört es auch, dass der Be-
auftragte für Sicherheit und Gesundheit 
von seinem derzeit reinen „Ehrenamt“ zu 
einem anerkannten verantwortlich täti-
gen Spezialisten vor Ort aufsteigt. Auch 
wäre es in großen Betrieben denkbar, die 
Tätigkeit als Beauftragter für Sicherheit 
und Gesundheit zu einer Voraussetzung 
zu machen für Mitarbeiter, die mit Un-

terstützung des Betriebes die Ausbildung 
zum Meister oder Techniker absolvieren 
wollen. Die Mitarbeiter könnten damit ih-
re Sozialkompetenz demonstrieren.

Eine weitere Hilfe wäre eine angemessene 
Standes-Organisation und die Vertretung 
der Interessen der zukünftigen „Beauf-
tragten für Sicherheit und Gesundheit“ 
in einem eigenen Verband. Ein solcher 
Verband müsste sehr partnerschaftlich 
mit dem VDSI und natürlich der DGUV 
zusammenarbeiten. Am besten wäre es 
sogar, wenn er als Schwesterverband am 
VDSI angebunden wäre. ●
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Übersicht der wichtigsten Zahlen der gewerblichen Berufsgenossenscha� en und Unfallversicherungsträger der ö� entlichen Hand
2007 2008 2009 Veränd. v. 2008 auf 2009 in % 3

Organisation

UV-Träger
Sektionen und Bezirksverwaltungen 1

56 
115

50 
117

48 
118

− 4,0
+ 0,9

Umfang der Versicherung

Unternehmen / Einrichtungen
Vollarbeiter 2
Versicherte

davon in der Schüler-UV
Versicherungsverhältnisse 2

3.584.606 
35.791.823 
73.530.609 
17.268.114 
76.878.031 

3.631.480 
36.259.598 
74.285.633 
17.058.553 
78.599.481 

3.800.432 
36.462.823 
75.055.655 
17.072.402 
80.041.625 

+ 4,7
+ 0,6
+ 1,0
+ 0,1
+ 1,8

Entgelt 1 (Der Beitragsberechnung zugrunde gelegtes Entgelt)

in 1.000 Euro 1
pro (GBG-) Vollarbeiter 1

706.317.684 
22.977 

735.867.188 
23.579 

722.238.047 
23.073 

− 1,9
− 2,1

Arbeits- und Wegeunfälle

Meldepflichtige Arbeitsunfälle 2
je 1.000 Vollarbeiter
je 1 Mio. geleisteter Arbeitsstunden

Meldepflichtige Schulunfälle
je 1.000 Schüler

Meldepflichtige Wegeunfälle 2
je 1.000 gew. Versicherungsverhältnisse

Meldepflichtige Schulwegunfälle
je 1.000 Schüler

Meldepflichtige Unfälle zusammen 2
Meldepflichtige Schülerunfälle zusammen
Neue Arbeitsunfallrenten 2

je 1.000 Vollarbeiter
Neue Schulunfallrenten

je 1.000 Schüler
Neue Wegeunfallrenten 2

je 1.000 gew. Versicherungsverhältnisse
Neue Schulwegunfallrenten

je 1.000 Schüler
Neue Unfallrenten zusammen 2
Neue Schülerunfallrenten zusammen
Tödliche Arbeitsunfälle 2
Tödliche Schulunfälle
Tödliche Wegeunfälle 2
Tödliche Schulwegunfälle
Tödliche Unfälle zusammen2

Tödliche Schülerunfälle zusammen

959.714 
26,81 
16,86 

1.282.464 
74,27 

167.067 
4,05 

114.510 
6,63 

1.126.781 
1.396.974

17.171 
0,480 

799 
0,05 

6.170 
0,150 

339 
0,02 

23.341 
1.138 

619 
5 

503 
57 

1.122 
62

971.620 
26,80 
16,64 

1.332.424 
78,11 

176.608 
4,23 

118.563 
6,95 

1.148.228 
1.450.987

16.823 
0,464 

733 
0,04 

5.629 
0,135 

311 
0,02 

22.452 
1.044

572 
8 

458 
68 

1.030 
76

886.122 
24,30 
15,48 

1.250.552 
73,25 

178.590 
4,24 

115.534 
6,77 

1.064.712 
1.366.086

16.590 
0,455 

751 
0,04 

5.944 
0,141 

314 
0,02 

22.534 
1.065

456 
14 

362 
45 

818 
59

− 8,8
− 9,3
− 7,0
− 6,1
− 6,2
+ 1,1
+ 0,2
− 2,6
− 2,6
− 7,3
− 5,9
− 1,4
− 1,9
+ 2,5
+ 2,4
+ 5,6
+ 4,7
+ 1,0
+ 0,9
+ 0,4
+ 2,0

− 20,3
x

− 21,0
− 33,8
− 20,6
− 22,4

Berufskrankheiten (BKen) 4

Verdachtsanzeigen
Entschiedene Fälle 
davon: BK-Verdacht bestätigt
Anerkannte Berufskrankheiten

darunter: neue BK-Renten
Berufliche Verursachung festgestellt, besondere 
versicherungsrechtliche Voraussetzungen nicht erfüllt
davon: BK-Verdacht nicht bestätigt
Todesfälle infolge einer BK

61.150 
59.643 
23.663
13.383 

4.123 

10.280 
35.980

2.315 

60.736 
59.468 
23.028
12.972 

4.312 

10.056 
36.440

2.391 

66.951 
62.702 
25.570 
16.078 

6.643 

9.492 
37.132 

2.767 

+ 10,2
+ 5,4

+ 11,0
+ 23,9
+ 54,1

− 5,6
+ 1,9

+ 15,7

Rentenbestand 919.820 903.167 894.060 − 1,0

Verletzte und Erkrankte
Witwen und Witwer
Waisen
Sonstige

789.655 
113.509 

16.585 
71 

776.292 
112.212 

15.376 
54 

768.315 
110.932 

14.764 
49 

− 1,0
− 1,1
− 4,0
− 9,3

Umlagesoll der gewerblichen Berufsgenossenscha� en in Euro 9.023.953.535 9.259.996.158 9.464.412.902 + 2,2

Umlagebeitrag der UV-Träger der ö� entl. Hand in Euro 1.212.918.452 1.212.763.976 1.222.399.030 + 0,8

Aufwendungen in Euro

Prävention 
Entschädigungsleistungen 

darunter: Heilbehandlung, sonstige Rehabilitation
Finanzielle Kompensation
Verwaltung und Verfahren

827.386.391 
8.575.051.726 
3.126.784.039 
5.448.267.687 
1.210.543.739 

892.267.961 
8.727.940.898 
3.275.335.939 
5.452.604.959 
1.276.883.793 

915.130.360 
9.026.983.864 
3.452.828.406 
5.574.155.458 
1.334.437.802 

+ 2,6
+ 3,4
+ 5,4
+ 2,2
+ 4,5

1 nur gewerbliche Berufsgenossenscha� en 2 ohne Schüler-Unfallversicherung 3 x Prozent nur bei Fallzahl > 10  (Stand: 24 . 6 . 2010)
4  Urteil des BSG vom 2.12.2008 führte zum Wegfall der Rückwirkungsklausel (Stichtag 1.1.1993) und den damit verbundenen zusätzlichen Anerkennungen für 

Altfälle (BK 4111). Gleichzeitig führte die Änderung der Empfehlung zur Begutachtung bei geringgradigen Silikosen zu einem Anstieg der Fallzahlen (BK 4101).
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Jahresbericht

Kennzi� ern der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung 2009
Die aktuellen Geschä� s- und Rechnungsergebnisse der 21 gewerblichen Berufsgenossenscha� en 
sowie der 27 Unfallversicherungsträger der ö� entlichen Hand für das Jahr 2009 liegen seit 
Kurzem vor. Im Folgenden werden die aktuellen Trends zu Unfällen, Berufskrankheiten, Renten-
bestand und Leistungsaufwendungen dargestellt. Organisation und Umfang der Versicherung 
sowie die Au� ringung der Mittel werden ebenfalls beschrieben.

1 Organisation 
Die Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung haben ihre Zuständigkeit seit 
dem 1. Januar 1991 entsprechend den Be-
stimmungen im Einigungsvertrag auf die 
neuen Bundesländer ausgedehnt. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zum UVMG in der Fassung vom 8. Mai 
2008 nennt als wesentliche Ziele die An-
passung der Organisation der gesetzli-
chen Unfallversicherung an veränderte 
Wirtschaftsstrukturen, die Lösung der 
Altlastenproblematik sowie die Moderni-
sierung der Verwaltungsstrukturen. Damit 
beschreibt der Gesetzgeber den seiner An-
sicht nach bestehenden Reformbedarf. Als 
Lösung für Letzteres sieht das Gesetz vor, 
durch Fusionen in eigener Verantwortung 
der Selbstverwaltung die Zahl der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften auf neun 
Träger zu reduzieren.

Am 1. Januar 2009 haben sich die Verwal-
tungs-Berufsgenossenschaft und die BG 
der keramischen und Glas-Industrie zur 
neuen Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
zusammengeschlossen. Außerdem fusio-
nierte zum 1. April 2009 die ehemalige BG 
Elektro Textil Feinmechanik mit der BG der 
Gas-, Fernwärme- und Wasserwirtschaft 
zur neuen BG Energie Textil Elektro.

Weitere Fusionen fanden auch in diesem 
Jahr statt. Zum 1. Januar 2010 schlossen 
sich folgende Berufsgenossenschaften zu-
sammen: aus Bergbau-BG, Steinbruchs-
BG, BG der chemischen Industrie, Pa-

piermacher-BG, Lederindustrie-BG und 
Zucker-BG entstand die BG Rohstoffe 
und chemische Industrie. Zum gleichen 
Termin haben sich die BG Energie Textil 
Elektro und die BG Druck und Papierver-
arbeitung zur BG Energie Textil Elektro 
Medienerzeugnisse zusammengeschlos-
sen. Ebenfalls zum 1. Januar 2010 entstan-
den aus der BG für Fahrzeughaltungen 
und der See-BG die BG für Transport und 
Verkehrswirtschaft (BG Verkehr) sowie die 
neue Verwaltungs-BG aus der BG der Stra-
ßen-, U-Bahnen und Eisenbahnen und 
der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft. 
Weitere Fusionen sind beschlossen oder 
geplant. Die 21 Berufsgenossenschaften 
des Jahres 2009 werden nunmehr den Fu-
sionen vorausgreifend neun BG-Gruppen 
zugeordnet; eine entsprechende Aufglie-
derung ist in einem Teil der Tabellen in 
diesem Beitrag zu fi nden.

Im Jahr 2009 bestanden 27 Unfallversi-
cherungsträger der öffentlichen Hand. 
Beginnend mit der Neuorganisation im 
öff entlichen Bereich zum 1. Januar 1998 
hat sich die Zahl der Träger von 54 auf 27 
halbiert. Darüber hinaus gibt es eine Rei-
he von Verwaltungsgemeinschaften und 
Kooperationen.

Die Zahl der bei den Unfallversicherungs-
trägern tätigen Personen ist gegenüber 
dem Vorjahr um 0,6 Prozent auf 21.888 
gestiegen. Davon gehörten 17.032 (+ 0,6 
Prozent) zum Verwaltungspersonal und 
4.856 (+ 0,6 Prozent) zum Personal des 
Technischen Aufsichtsdienstes.

2 Unternehmen und Einrichtungen 
Bei den Mitgliedern der DGUV waren 2009 
insgesamt 3.800.432 Unternehmen bezie-
hungsweise Einrichtungen zu verzeichnen. 
Davon entfi elen 3.188.801 auf den Zustän-
digkeitsbereich der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften. Die Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand betreuten 
611.631 Unternehmen und Einrichtungen.

In der gewerblichen Wirtschaft war im Jahr 
2009 die Entwicklung der Zahl der Unter-
nehmen in den verschiedenen BG-Gruppen 
uneinheitlich: Der größte Anstieg um 15,9 
Prozent ist im Zusammenhang mit der Ein-
führung der DEÜV (Datenerfassungs- und 
-übermittlungsverordnung) und damit ver-
bundenen Anmeldungen in der BG-Gruppe 
Verwaltung, Bahnen, Glas / Keramik zu ver-
zeichnen, während in der BG-Gruppe Nah-
rungsmittel und Gastgewerbe ein Rück-
gang um 41,3 Prozent festzustellen ist. Der 
Grund für Letzteres war die Abschaff ung 
der Pfl ichtversicherung für Unternehmer 
bei der BG Nahrungsmittel und Gaststätten. 
In den übrigen BG-Gruppen bewegen sich 
die Veränderungen zwischen − 3,5 Prozent
und + 6,7 Prozent. Insgesamt ist die Unter-
nehmenszahl auf 3.188.801 gestiegen (+ 5,3 
Prozent).

Bei den Unfallversicherungsträgern der 
öff entlichen Hand zählen als zugehörige 
Unternehmen Bund, Länder, Gemeinde-
verbände, Kommunen, Hilfeleistungsun-
ternehmen, Privathaushalte und selbst-
ständige Unternehmen nach § 125 Abs. 3, 
§ 128 Abs. 4, § 129 Abs. 3 SGB VII.  ▸
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Für das Berichtsjahr 2009 wurden 24.670 
Unternehmen, 434.077 Privathaushalte, 
die Personen beschäftigen, und 21.858 
Unternehmen, die Hilfe leisten, ermit-
telt. Gegenüber dem Vorjahr hat die Ge-
samtzahl der Unternehmen mit 480.605 
um 0,7 Prozent zugenommen. Außerdem 
sind die Unfallversicherungsträger der 
öff entlichen Hand für die Einrichtungen 
in der Schüler-Unfallversicherung zu-
ständig. Dazu gehören Einrichtungen der 
Tagesbetreuung (inklusive Tagespfl ege), 
allgemeinbildende, berufl iche und Hoch-
schulen. Die Anzahl der Einrichtungen ist 
im Vergleich zum Vorjahr mit 131.026 um 
3,4 Prozent gestiegen. Dies liegt unter an-
derem an der Zunahme bei der Kinderta-
gespfl ege (+ 2,8 Prozent).

In Abbildung 1 ist der langjährige Verlauf 
der Zahl der versicherten Unternehmen 
und Einrichtungen dargestellt. Dabei zeigt 
sich ein deutlicher Anstieg seit 1986, der 
sich nach Ausweitung der Zuständigkeit 
auf die neuen Bundesländer ab 1991 noch 
verstärkt hat.

3 Versicherte und Vollarbeiter
Bei den Unfallversicherungsträgern der 
DGUV waren 2009 mehr als 75 Millio-
nen Menschen in Deutschland gegen Ar-
beits-, Wege-, Schul- und Schulwegunfäl-

le sowie Berufskrankheiten versichert. 
Hierbei handelt es sich zunächst um die 
Beschäftigten in der gewerblichen Wirt-
schaft und im öff entlichen Dienst. Dane-
ben gibt es per Satzung oder freiwillig 
versicherte Unternehmer. Einen wesent-
lichen Teil der Versicherten machen die 
rund 17,07 Millionen Kinder in Tagesbe-
treuung (inklusive Tagespfl ege), Schüler 
und Studierende 1 aus. Außerdem um-
fasst der Kreis der Versicherten bestimm-
te Sondergruppen, die per Gesetz eben-
falls unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung stehen. Zu nennen 
sind hier insbesondere ehrenamtlich Tä-
tige, Personen in Hilfeleistungsunterneh-
men, nicht gewerbsmäßige Bauarbeiter, 
Blutspender, Pfl egepersonen, Rehabili-
tanden, Entwicklungshelfer, Arbeitslose, 
Strafgefangene etc. Kurzfristig versicher-
te Personenkreise (zum Beispiel Einzel-
helfer) sind mangels statistischer Quel-
len unberücksichtigt. 

Für die Berechnung von relativen Arbeits-
unfallquoten (vergleiche Abschnitt 4.1) 
werden versicherte Teilzeitbeschäftigte 
statistisch in Vollarbeiter (Vollzeitarbeits-
leistungen) umgerechnet. Ein Vollarbeiter 
entspricht der durchschnittlich von einer 
vollbeschäftigten Person im produzieren-
den Gewerbe und Dienstleistungsbereich 
tatsächlich geleisteten – nicht der tarifl i-
chen – Arbeitsstundenzahl. Es erfolgt eine 
Berücksichtigung der kalendarischen Ar-
beitstage, der durchschnittlichen Urlaubs- 
und Krankheitstage sowie der bezahlten 
Wochenstunden. 

Für 2009 beträgt die Zahl der Vollarbeiter 
bei den Mitgliedern der DGUV insgesamt 
36.462.823 und ist damit gegenüber dem 
Vorjahr um 0,6 Prozent gestiegen. Davon 
entfallen 31.302.221 Vollarbeiter auf den 
Bereich der gewerblichen Wirtschaft, was 
gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs 
um 0,3 Prozent darstellt. Von diesen wur-
den 49,1 Milliarden Arbeitsstunden im ge-
werblichen Bereich geleistet; das sind 2,2 
Prozent weniger als im Vorjahr. Im öff ent-
lichen Bereich ist die Vollarbeiterzahl mit 
5.160.602 um 2,2 Prozent gestiegen. Die 
Bestimmung der Rechengröße Vollarbei-
ter wird für die 17,07 Millionen Versicher-
ten der Schüler-Unfallversicherung nicht 
vorgenommen. Im Vergleich zum Vorjahr 
ist die Anzahl der Versicherten in der 
Schüler-Unfallversicherung nahezu kon-
stant geblieben (+ 0,1 Prozent).

4 Arbeits- und Wegeunfälle
Vorbemerkung: Die Unfälle im Bereich der 
Schüler-Unfallversicherung werden in Ab-
schnitt 5 beschrieben.

4.1 Begri� e und Unfallquoten
Als meldepflichtige Unfälle werden in 
den Geschäftsergebnissen die Unfall-
anzeigen nach § 193 SGB VII gezählt. 
Danach sind Unternehmer verpfl ichtet, 
binnen drei Tagen Unfälle von Versicher-
ten in ihren Unternehmen anzuzeigen, 
die eine Arbeitsunfähigkeit von mehr 
als drei Kalendertagen – ohne den Un-
falltag – oder den Tod zur Folge haben. 
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so 
werden auch Anzeigen von Verletzten, 
Durchgangsarztberichte sowie durch 
Krankenkassen angezeigte Fälle gezählt. 
Das Gleiche gilt für Wegeunfälle; das 
sind Unfälle auf dem Weg zum oder vom 
Ort einer versicherten Tätigkeit, die nach 
§ 8 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 SGB VII den Arbeits-
unfällen gleichgestellt sind. 

Verläuft ein Arbeits- oder Wegeunfall töd-
lich oder hat er so schwere Folgen, dass 
es zu einer Entschädigung in Form einer 
Rente oder Abfi ndung kommt, so wird er 
in den Geschäftsergebnissen zusätzlich als 
„neue Unfallrente“ nachgewiesen. Voraus-
setzung für eine solche Entschädigung ist, 
dass der Unfall allein oder zusammen mit 
einem früheren Arbeitsunfall für einen ge-
setzlich festgelegten Mindestzeitraum zu 

*
1 Im Folgenden der besseren Lesbarkeit 
 wegen mit der Bezeichnung „Schüler“ 
 abgekürzt.

Abbildung 1: Unternehmen / Beitragspflichtige, Haushalte und Unternehmen, die Hilfe 
leisten, sowie Bildungseinrichtungen (absolut in Millionen)
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einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 
mindestens 20 Prozent geführt hat. 

Bei der statistischen Erfassung der töd-
lichen Unfälle werden diejenigen Fälle 
gezählt, bei denen sich der Unfall im Be-
richtsjahr ereignet hat und der Tod inner-
halb von 30 Tagen nach dem Unfall ein-
getreten ist.

Zur Beurteilung des durchschnittlichen Ar-
beitsunfallrisikos werden die absoluten Ar-
beitsunfallzahlen einerseits zur Zahl der ge-
leisteten Arbeitsstunden und andererseits 
zur Zahl der Vollarbeiter ins Verhältnis ge-
setzt. Bei Letzterer wird die durchschnittli-
che Expositionszeit eines Vollbeschäftigten 
gegenüber der Gefahr, einen Arbeitsunfall 
zu erleiden, berücksichtigt und damit auch 
die konjunkturell und tariflich bedingte 
Schwankung der Jahresarbeitszeit. 

Jede versicherte Tätigkeit, ob als Teilzeit- 
oder als Vollzeitbeschäftigung oder als 
kurzfristige Aktivität wie das Blutspen-
den, bringt jedoch ein eigenes Wegeun-
fallrisiko mit sich. Darüber hinaus kann 
derselbe Versicherte in mehr als einem 

Versicherungsverhältnis stehen und ent-
sprechend mehr versicherte Wege zurück-
legen. Daher werden die Wegeunfälle auf 
die Zahl der Versicherungsverhältnisse 
bezogen. Diese Zahl wird bei denjenigen 
Gruppen, die eine deutlich geringere Zahl 
von versicherten Wegen zurücklegen als 
Unternehmer, abhängig Beschäftigte und 
Schüler, entsprechend dem tatsächlichen 
Risiko gewichtet. Für das Berichtsjahr er-
geben sich insgesamt 42.083.055 gewichte-
te Versicherungsverhältnisse (ohne Schü-
ler-Unfallversicherung).

4.2 Meldepflichtige Arbeitsunfälle
Im gewerblichen und öff entlichen Bereich 
waren im Berichtsjahr 886.122 meldepfl ich-
tige Arbeitsunfälle zu verzeichnen; dies 
waren 8,8 Prozent weniger als im Vorjahr. 
Da die Zahl der Vollarbeiter jedoch etwas 
gestiegen ist, hat sich das Risiko, einen Ar-
beitsunfall zu erleiden, je 1.000 Vollarbei-
ter von 26,80 im Vorjahr auf 24,30 im Jahr 
2009 um 9,3 Prozent verringert.

Da der Vollarbeiter weniger Arbeitsstun-
den geleistet hat als im Vorjahr, ist die 
Häufi gkeit der meldepfl ichtigen Arbeits-

unfälle je 1 Million geleisteter Arbeits-
stunden lediglich um 7,0 Prozent zurück-
gegangen. Diese Unfallquote betrug im 
Berichtsjahr 15,48, während sie im Vorjahr 
noch bei 16,64 gelegen hatte. 

Die Darstellung der Häufi gkeitsquoten der 
meldepfl ichtigen Arbeitsunfälle getrennt 
nach den verschiedenen Bereichen der 
gesetzlichen Unfallversicherung für die 
letzten Jahre in den Tabellen 1 und 2 ver-
deutlicht die strukturell bedingten Unter-
schiede. In Tabelle 1 ist die Häufi gkeit der 
meldepfl ichtigen Arbeitsunfälle je 1.000 
Vollarbeiter dargestellt, in Tabelle 2 je 1 
Million geleisteter Arbeitsstunden.

Die Quoten zeigen für die verschiedenen 
BG-Gruppen fast durchgängig die gleichen 
Trends auf: Am stärksten fällt der Rückgang 
in den BG-Gruppen Rohstoff e und chemi-
sche Industrie, Holz und Metall, sowie Nah-
rungsmittel und Gastgewerbe mit über zehn 
Prozent aus. Die geringsten Veränderungen 
bei den Arbeitsunfallquoten haben die Be-
reiche Handel und Warendistribution sowie 
Gesundheitsdienst in der Größenordnung 
von − 2 bis + 2 Prozent zu verzeichnen. ▸

Tabelle 1: Meldepflichtige Arbeitsunfälle je 1.000 Vollarbeiter

2007 2008 2009 Veränd. v. 2008
auf 2009 in %

UV in der gewerblichen
Wirtscha� 

27,72 27,75 25,01 − 9,91 

darunter in den BG-Gruppen

I Rohsto� e und chemische  
 Industrie

20,30 19,84 17,34 − 12,60 

II Holz und Metall 46,54 47,15 40,16 − 14,81 

III Energie Textil Elektro 
 Medienerzeugnisse

20,01 21,03 19,71 − 6,26 

IV Bau 66,60 67,32 65,13 − 3,26 

V  Nahrungsmittel 
und Gastgewerbe 

46,48 48,94 41,71 − 14,77 

VI Handel und 
 Warendistribution

24,36 25,11 24,91 − 0,77 

VII Verkehr 40,25 40,28 36,99 − 8,15 

VIII  Verwaltung, Bahnen, 
Glas/Keramik

17,07 16,53 14,81 − 10,41 

IX Gesundheitsdienst 14,46 14,75 14,43 − 2,19 

UV der ö� entlichen Hand 
(Allgemeine UV)

21,32 20,87 20,03 − 4,02

Insgesamt 26,81 26,80 24,30 − 9,31 

Schüler-Unfallversicherung

Schulunfälle je 1.000 Schüler 74,27 78,11 73,25 − 6,22

Tabelle 2: Meldepflichtige Arbeitsunfälle 
je 1 Million geleisteter Arbeitsstunden 

2007 2008 2009 Veränd. v. 2008 
auf 2009 in %

UV in der gewerblichen 
Wirtscha� 

17,43 17,24 15,93 − 7,61 

darunter in den BG-Gruppen

I Rohsto� e und chemische  
 Industrie

12,77 12,32 11,04 − 10,37 

II Holz und Metall 29,27 29,28 25,58 − 12,64 

III Energie Textil Elektro 
 Medienerzeugnisse

12,59 13,06 12,56 − 3,87 

IV Bau 41,89 41,81 41,48 − 0,79 

V  Nahrungsmittel 
und Gastgewerbe 

29,23 30,40 26,57 − 12,59 

VI Handel und 
 Warendistribution

15,32 15,59 15,87 + 1,75 

VII Verkehr 25,32 25,02 23,56 − 5,81 

VIII  Verwaltung, Bahnen, 
Glas/Keramik

10,74 10,27 9,43 − 8,13 

IX Gesundheitsdienst 9,09 9,16 9,19 + 0,30 

UV der ö� entlichen Hand 
(Allgemeine UV)

13,41 12,96 12,76 − 1,57 

Insgesamt 16,86 16,64 15,48 − 7,00 
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4.3 Meldepflichtige Wegeunfälle
Bei den Wegeunfällen handelt es sich um 
alle Unfälle auf dem Weg zwischen Woh-
nung und Ort der versicherten Tätigkeit, 
nicht etwa nur um Straßenverkehrsun-
fälle. Die Straßenverkehrsunfälle wer-
den in den Geschäftsergebnissen nicht 
gesondert ausgewiesen; sie stellen zwar 
den überwiegenden Teil der Wegeunfäl-
le, fi nden sich aber auch zu einem gerin-
gen Anteil bei den Arbeitsunfällen (zum 
Beispiel bei Berufskraftfahrern). 

Im Bereich der Prävention unterstützen 
die gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten die Arbeit des Deutschen Verkehrs-
sicherheitsrats (DVR) in fachlicher und 
finanzieller Hinsicht. Bei beruflichen 
Tätigkeiten im Straßenverkehr bestehen 
zusätzliche Präventionsmöglichkeiten 
für die Berufsgenossenschaften, zum 
Beispiel durch die Unfallverhütungs-
vorschrift „Fahrzeuge“ (BGV D29) sowie 
spezielle Schulungsprogramme und In-
formationen für Versicherte, die aus be-
ruflichen Anlässen am Straßenverkehr 
teilnehmen beziehungsweise durch ihn 
gefährdet sind. 

Bei den Unfallversicherungsträgern 
der öff entlichen Hand liegt der Arbeits-
schwerpunkt, bedingt durch die große 
Zahl der Versicherten in der Schüler-Un-
fallversicherung, bei der Schulwegsicher-
heit. Mit den Landes- und Ortsverkehrs-
wachten werden auf regionaler Ebene 
Multiplikatoren (Lehrkräfte und Erzie-
herInnen) Fortbildungen angeboten. Un-
terstützt wird die Arbeit durch Aktionen 
und Medien zur Verkehrserziehung und 
Schulwegsicherheit (zum Beispiel Der To-
te Winkel, BusSchule, Schulweglexikon). 
Seit Anfang 2010 läuft in der gesetzlichen 
Unfallversicherung die zweijährige bun-
desweite Präventionskampagne „Risiko 
raus!“.

Im Jahre 2009 ereigneten sich 178.590 
meldepfl ichtige Wegeunfälle; damit ist 
ihre absolute Zahl gegenüber dem Vor-
jahr um 1,1 Prozent leicht gestiegen. Be-
zogen auf 1.000 (gewichtete) Versiche-
rungsverhältnisse (vergleiche Abschnitt 
„Unfallquoten“) hat sich die Häufi gkeit 
der meldepflichtigen Wegeunfälle von 
4,23 im Vorjahr auf 4,24 im Berichtsjahr 
um 0,2 Prozent geringfügig erhöht. Die 

Entwicklung der Wegeunfallquoten ist in 
den BG-Gruppen uneinheitlich und liegt 
zwischen + 5 und − 5 Prozent (vergleiche 
Tabelle 3). 

4.4 Neue Arbeitsunfallrenten 
Die Zahl der schweren Arbeitsunfälle, bei 
denen es erstmals zur Zahlung einer Ren-
te oder eines Sterbegeldes gekommen ist, 
ist von 16.823 im Vorjahr um 1,4 Prozent 
auf 16.590 in 2009 zurückgegangen. Da-
bei hat ihre Häufi gkeit je 1.000 Vollarbei-
ter von 0,464 auf 0,455 im Berichtsjahr 
um 1,9 Prozent abgenommen. Bezogen 
auf 1 Million geleisteter Arbeitsstunden 
hingegen ist ein leichter Anstieg um 0,6 
Prozent, von 0,288 in 2008 auf 0,290 im 
Berichtsjahr, zu verzeichnen. Die Aufglie-
derung dieser beiden Unfallquoten nach 
den verschiedenen Bereichen der gesetz-
lichen Unfallversicherung für die letzten 
Jahre in den Tabellen 4 und 5 zeigt, dass 
die Entwicklung der neuen Arbeitsunfall-
renten sehr uneinheitlich ausgefallen ist. 
Zunahmen in den BG-Gruppen Holz und 
Metall, Nahrungsmittel und Gastgewerbe 
und Verkehr von 7 bis 11 beziehungswei-
se 9 bis 14 Prozent stehen Rückgänge in 

Tabelle 3: Meldepflichtige Wegeunfälle je 1.000 gewichtete
Versicherungsverhältnisse

2007 2008 2009 Veränd. v. 2008
auf 2009 in %

UV in der gewerblichen
Wirtscha� 

3,97 4,13 4,13 − 0,2 

darunter in den BG-Gruppen

I Rohsto� e und chemische  
 Industrie

4,02 4,35 4,23 − 2,9 

II Holz und Metall 4,32 4,47 4,27 − 4,4 

III Energie Textil Elektro 
 Medienerzeugnisse

3,41 3,62 3,56 − 1,8 

IV Bau 3,58 3,57 3,76 + 5,2 

V  Nahrungsmittel 
und Gastgewerbe 

3,56 3,96 3,75 − 5,2 

VI Handel und 
 Warendistribution

4,44 4,65 4,89 + 5,0 

VII Verkehr 3,43 3,53 3,62 + 2,4 

VIII  Verwaltung, Bahnen, 
Glas/Keramik

4,13 4,18 4,11 − 1,7 

IX Gesundheitsdienst 3,96 4,20 4,31 + 2,6 

UV der ö� entlichen Hand 
(Allgemeine UV)

4,63 4,88 5,00 + 2,5

Insgesamt 4,05 4,23 4,24 + 0,2 

Schüler-Unfallversicherung

Schulunfälle je 1.000 Schüler 6,63 6,95 6,77 − 2,6

Tabelle 4: Neue Arbeitsunfallrenten je 1.000 Vollarbeiter 

2007 2008 2009 Veränd. v. 2008
auf 2009 in %

UV in der gewerblichen
Wirtscha� 

0,507 0,493 0,488 − 0,9 

darunter in den BG-Gruppen

I Rohsto� e und chemische  
 Industrie

0,662 0,648 0,646 − 0,4

II Holz und Metall 0,652 0,666 0,718 + 7,8

III Energie Textil Elektro 
 Medienerzeugnisse

0,486 0,487 0,489 + 0,6 

IV Bau 1,542 1,523 1,462 − 4,0 

V  Nahrungsmittel 
und Gastgewerbe 

0,542 0,522 0,577 + 10,7 

VI Handel und 
 Warendistribution

0,528 0,543 0,491 − 9,6 

VII Verkehr 1,271 1,096 1,169 + 6,7 

VIII  Verwaltung, Bahnen, 
Glas/Keramik

0,215 0,222 0,218 − 1,6 

IX Gesundheitsdienst 0,268 0,227 0,228 + 0,5 

UV der ö� entlichen Hand 
(Allgemeine UV)

0,311 0,286 0,253 − 11,5

Insgesamt 0,480 0,464 0,455 − 1,9 

Schüler-Unfallversicherung

Schulunfälle je 1.000 Schüler 0,046 0,043 0,044 + 2,4
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anderen BG-Gruppen, vor allem in Han-
del und Warendistribution, gegenüber.

4.5 Neue Wegeunfallrenten
Die Zahl der neuen Wegeunfallrenten ist 
von 5.629 im Jahr 2008 auf 5.944 im Be-
richtsjahr um 5,6 Prozent gestiegen. Da-
bei ist das Unfallrisiko je 1.000 (gewich-
teter) Versicherungsverhältnisse um 4,7 
Prozent von 0,135 auf 0,141 angestiegen. 
Tabelle 6 zeigt, dass sich die Veränderung 
dieser Wegeunfallquote gegenüber dem 
Vorjahr in den verschiedenen Bereichen 
mit ausgesprochen unterschiedlich hohen 
Anstiegen darstellt, lediglich im Gesund-
heitsdienst sowie bei den Unfallversiche-
rungsträgern der öff entlichen Hand ist ein 
Rückgang zu verzeichnen.

4.6 Verhältnis von neuen Unfallrenten
 zu meldepflichtigen Unfällen
Im Jahr 2009 kamen auf 1.000 meldepfl ich-
tige Arbeitsunfälle 19 neue Arbeitsunfall-
renten, auf 1.000 meldepfl ichtige Wegeun-
fälle hingegen 33 neue Wegeunfallrenten. 
Daraus ist zu ersehen, dass Wegeunfälle im 
Vergleich zu Arbeitsunfällen fast doppelt 
so oft besonders schwere Folgen haben. 

4.7 Tödliche Unfälle 
Bei den tödlichen Arbeitsunfällen ist ein 
Rückgang um 116 Fälle auf 456 Todesfäl-
le zu verzeichnen. Bei der Zahl der töd-
lichen Wegeunfälle fi ndet sich ein Rück-
gang um 96 Fälle auf 362.

Während auf 1.000 neue Arbeitsunfall-
renten 27 tödliche Arbeitsunfälle kom-
men, entfallen auf 1.000 neue Wegeun-
fallrenten mit 61 tödlichen Wegeunfällen 
mehr als doppelt so viele Todesfälle. Dies 
verdeutlicht – ebenso wie die entspre-
chende Aussage in Abschnitt 4.6 – die 
überproportionale Schwere der Wegeun-
fälle gegenüber den Arbeitsunfällen. 

5 Schul- und Schulwegunfälle 
Im Berichtsjahr ereigneten sich 1.366.086 
meldepflichtige Schülerunfälle (Schul- 
und Schulwegunfälle). Die Pfl icht zur Un-
fallanzeige besteht in der Schüler-Unfall-
versicherung dann, wenn der Versicherte 
getötet oder so verletzt wird, dass er ärzt-
liche Behandlung in Anspruch nehmen 
muss. Gegenüber dem Vorjahr sind die 
Schülerunfälle gesunken (− 5,9 Prozent). 
Der Schulweganteil liegt mit 115.534 mel-

depflichtigen Unfällen bei 8,5 Prozent. 
Entgegen dem Vorjahr ist das Schüler-
unfallrisiko wieder gesunken (− 5,9 Pro-
zent). Die Rate liegt bei einem Tiefstand 
von 80 Schülerunfällen je 1.000 versi-
cherte Schüler.

Hingegen ist bei der Zahl der neuen 
Schülerunfallrenten ein Anstieg von 2,0 
Prozent auf insgesamt 1.065 erstmalige 
Entschädigungen zu verzeichnen. Dabei 
liegt der Anteil der neuen Wegeunfallren-
ten bei 29,5 Prozent.

Darüber hinaus ist die Zahl der tödlichen 
Schülerunfälle (59) nach dem Anstieg 
im vergangenen Jahr wieder gesunken 
(− 22,4 Prozent). 76,3 Prozent der tödli-
chen Schülerunfälle im Jahr 2009 ereig-
neten sich auf dem Schulweg.

6 Berufskrankheiten 

6.1 Listen-Berufskrankheitensystem 
 und Erweiterung 
In Deutschland gilt ebenso wie in vielen an-
deren Ländern ein gemischtes Berufskrank-
heitensystem (Liste und Einzelfälle). ▸

Tabelle 5: Neue Arbeitsunfallrenten je 1 Million geleisteter 
Arbeitsstunden

2007 2008 2009 Veränd. v. 2008 
auf 2009 in %

UV in der gewerblichen 
Wirtscha� 

0,319 0,306 0,311 + 1,6 

darunter in den BG-Gruppen

I Rohsto� e und chemische  
 Industrie

0,417 0,403 0,411 + 2,1 

II Holz und Metall 0,410 0,414 0,457 + 10,6 

III Energie Textil Elektro 
 Medienerzeugnisse

0,305 0,302 0,312 + 3,1 

IV Bau 0,969 0,946 0,931 − 1,6 

V  Nahrungsmittel 
und Gastgewerbe 

0,341 0,324 0,368 + 13,5 

VI Handel und 
 Warendistribution

0,332 0,337 0,313 − 7,3 

VII Verkehr 0,799 0,680 0,745 + 9,4 

VIII  Verwaltung, Bahnen, 
Glas/Keramik 0,135 0,138 

0,139 + 0,9 

IX Gesundheitsdienst 0,168 0,141 0,145 + 3,0 

UV der ö� entlichen Hand 
(Allgemeine UV)

0,196 0,178 0,161 − 9,3 

Insgesamt 0,302 0,288 0,290 + 0,6 

Tabelle 6: Neue Wegeunfallrenten je 1.000 gewichtete
Versicherungsverhältnisse

2007 2008 2009 Veränd. v. 2008
auf 2009 in %

UV in der gewerblichen
Wirtscha� 

0,147 0,134 0,143 + 6,0 

darunter in den BG-Gruppen

I Rohsto� e und chemische  
 Industrie

0,217 0,169 0,204 + 21,2 

II Holz und Metall 0,176 0,172 0,184 + 7,3 

III Energie Textil Elektro 
 Medienerzeugnisse

0,170 0,157 0,175 + 11,2 

IV Bau 0,138 0,129 0,130 + 1,2 

V  Nahrungsmittel 
und Gastgewerbe 

0,128 0,105 0,120 + 14,4 

VI Handel und 
 Warendistribution

0,192 0,164 0,178 + 8,4 

VII Verkehr 0,137 0,129 0,135 + 5,0 

VIII  Verwaltung, Bahnen, 
Glas/Keramik

0,109 0,108 0,112 + 4,3 

IX Gesundheitsdienst 0,143 0,126 0,124 − 1,8 

UV der ö� entlichen Hand 
(Allgemeine UV)

0,166 0,138 0,133 − 3,8

Insgesamt 0,150 0,135 0,141 + 4,7 

Schüler-Unfallversicherung

Schulunfälle je 1.000 Schüler 0,020 0,018 0,018 + 0,9
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Berufskrankheiten sind nach § 9 Abs. 1 SGB 
VII diejenigen „Krankheiten, die die Bun-
desregierung durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates als Berufs-
krankheit bezeichnet und die Versicher-
te infolge einer den Versicherungsschutz 
nach §§ 2, 3 oder 6 begründenden Tätig-
keit erleiden“. In diese Liste können aus-
schließlich Erkrankungen durch besondere 
gefährdende Einwirkungen aufgenommen 
werden, denen bestimmte Personengrup-
pen durch ihre versicherte Tätigkeit in 
erheblich höherem Grade als die übrige 
Bevölkerung ausgesetzt sind. Das Bundes-
kabinett hat am 18. März 2009 die 2. Ver-
ordnung zur Änderung der Berufskrank-
heitenverordnung verabschiedet. Seit 
Inkrafttreten am 1. Juli 2009 gibt es fünf 
neue Berufskrankheiten (1318 Benzol, Blut 
und lymphatisches System, 2112 Gonarth-
rose, 4113 Lungenkrebs, PAK, 4114 Lungen-
krebs, Asbest und PAK, 4115 Siderofi brose). 
Darüber hinaus ist nach § 9 Abs. 2 SGB VII
eine nicht in der Liste aufgeführte Krank-
heit anzuerkennen und zu entschädigen, 
wenn nach neuen medizinisch-wissen-

schaftlichen Erkenntnissen die sonstigen 
Voraussetzungen von Abs. 1 erfüllt sind.

Damit eine Erkrankung als Berufskrank-
heit anerkannt werden kann, muss zwi-
schen versicherter Tätigkeit und schädi-
gender Einwirkung sowie zwischen dieser 
Einwirkung und der Erkrankung ein recht-
lich wesentlicher ursächlicher Zusammen-
hang bestehen. Bei einigen Krankheiten 
müssen zusätzlich – neben diesem Kau-
salzusammenhang und den jeweiligen 
medizinischen Merkmalen – besondere 
versicherungsrechtliche Voraussetzungen 
erfüllt sein: Zum Beispiel müssen Hauter-
krankungen zusätzlich zur Unterlassung 
aller Tätigkeiten geführt haben, die für 
die Entstehung, die Verschlimmerung 
oder das Wiederaufleben der Krankheit 
ursächlich waren oder sein können; da-
rüber hinaus muss das Tatbestandsmerk-
mal „schwere Krankheit oder wiederholte 
Rückfälligkeit“ erfüllt sein. 

In der ehemaligen DDR galt ebenfalls 
ein gemischtes Berufskrankheitensys-

tem. Auch wenn das Berufskrankhei-
ten-Recht der ehemaligen DDR seit dem 
1. Januar 1992 nicht mehr fortgilt, so 
werden Leistungen in vollem Umfang 
nach SGB VII und BKV auch für solche 
Berufskrankheiten weiterhin erbracht, 
die sich auf die Berufskrankheitenliste 
der ehemaligen DDR (DDR-BKVO-Liste) 
gründen. Sind diese jedoch nicht gleich-
zeitig Gegenstand der Berufskrankhei-
ten-Liste der BKV, so muss der Eintritt 
der Erkrankung vor dem 1. Januar 1992 
liegen und die Erkrankung dem zustän-
digen Unfallversicherungsträger vor dem 
1. Januar 1994 bekannt geworden sein. 

6.2 Anzeigen auf Verdacht einer 
 Berufskrankheit
Für Ärzte besteht nach § 202 SGB VII ei-
ne Anzeigepfl icht bei begründetem Ver-
dacht auf das Vorliegen einer Berufs-
krankheit. Für Unternehmer besteht 
eine Meldepflicht gemäß § 193 Abs. 2 
SGB VII bereits bei Anhaltspunkten für 
das Vorliegen einer Berufskrankheit bei 
Versicherten in ihren Unternehmen. Bei 
Vorliegen entsprechender Anhaltspunk-
te müssen auch Krankenkassen eine An-
zeige erstatten. Es können jedoch auch 
Versicherte und andere Stellen den Ver-
dacht auf das Vorliegen einer Berufs-
krankheit melden. Der Unfallversiche-
rungsträger prüft von Amts wegen durch 
das Feststellungsverfahren, ob tatsäch-
lich eine Berufskrankheit i.S.v. § 9 Abs. 1 
oder 2 SGB VII vorliegt. Naturgemäß ist 
die Zahl der Anzeigen auf Verdacht einer 
Berufskrankheit höher als die Zahl der 
Fälle, bei denen sich im Feststellungsver-
fahren dieser Verdacht bestätigt. 

Im Jahr 2009 sind bei den gewerblichen 
Berufsgenossenschaften und den Unfall-
versicherungsträgern der öffentlichen 
Hand 66.951 Anzeigen auf Verdacht einer 
Berufskrankheit eingegangen; dies ist ein 
Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 6.215 
Fälle beziehungsweise um 10,2 Prozent. 
Mitursächlich für den Anstieg der Fall-
zahlen bei den Berufskrankheiten hier 
sowie im Folgenden sind die gestiegenen 
Fallzahlen der BG RCI Branche Bergbau 
(vergleiche Fußnote in der Übersicht auf 
Seite 52). In der Schüler-Unfallversiche-
rung sind Berufskrankheiten erwartungs-
gemäß seltene Ereignisse. Im Berichtsjahr 

Tabelle 7: Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit nach Krankheitsgruppen
(Unter-)
Gruppe

Bezeichnung 2007 2008 2009 Veränderung von 
2008 auf 2009 

absolut in %1

1 Chemische Einwirkungen 2.603 2.853 3.019 + 166 + 5,8 

11 Metalle und Metalloide 334 321 315 − 6 − 1,9 

12 Erstickungsgase 122 119 192 + 73 + 61,3 

13 Lösungsmittel, Pestizide und 
sonstige chemische Sto� e

2.147 2.413 2.512 + 99 + 4,1 

2 Physikalische Einwirkungen 19.675 19.425 21.875 + 2.450 + 12,6 

21 Mechanische Einwirkungen 9.831 9.516 10.466 + 950 + 10,0 

22 Drucklu� 8 13 7 − 6 x 

23 Lärm 9.247 9.367 10.816 + 1.449 + 15,5 

24 Strahlen 589 529 586 + 57 + 10,8 

3 Infektionserreger, Parasiten, 
Tropenkrankheiten

3.469 2.495 2.471 − 24 − 1,0 

4 Atemwege, Lungen, 
Rippenfell, Bauchfell

14.815 14.821 17.189 + 2.368 + 16,0 

41 Anorganische Stäube 11.075 11.229 13.565 + 2.336 + 20,8 

42 Organische Stäube 170 170 205 + 35 + 20,6 

43 Obstruktive Atemwegserkrankungen 3.570 3.422 3.419 − 3 − 0,1 

5 Hautkrankheiten 18.186 18.670 19.408 + 738 + 4,0 

6 Augenzittern der Bergleute 1 4 1 − 3 x 

Sonstige Anzeigen 2.401 2.468 2.411 − 57 − 2,3 

Insgesamt 61.150 60.736 66.951 + 6.215 + 10,2 

1 Prozent nur bei Fallzahl > 10
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wurden 117 BK-Verdachtsanzeigen regist-
riert. In der Mehrzahl der Fälle handelt es 
sich dabei um Hauterkrankungen.

Die Aufschlüsselung der Verdachtsanzei-
gen der letzten Jahre nach Krankheitsgrup-
pen in Tabelle 7 erlaubt eine diff erenzierte 
Betrachtung: Die Hautkrankheiten stellen 
mit 19.408 Anzeigen den größten Anteil. 
Die Zahl dieser Verdachtsanzeigen ist 2009 
gegenüber dem Vorjahr um 728 Fälle be-
ziehungsweise um 4,0 Prozent gestiegen. 
Hierbei spielt es eine Rolle, dass erstmals 
ab Berichtsjahr 2005 auch Meldungen nach 
§ 3 BKV und Hautarztberichte statistisch 
bei den Verdachtsanzeigen zu erfassen 
sind. Mit Meldungen nach § 3 BKV wird auf 
die Gefahr hingewiesen, dass eine Berufs-
krankheit entstehen, wieder aufl eben oder 
sich verschlimmern kann. Die zweitgrößte 
Gruppe bilden die 13.565 Verdachtsanzei-
gen bei den Erkrankungen durch anorgani-
sche Stäube. Sie weisen einen Zuwachs um 
2.336 Fälle beziehungsweise um 20,8 Pro-
zent auf. Die 10.816 Anzeigen auf Verdacht 
einer Erkrankung aufgrund von Lärm sind 
um 1.449 Fälle beziehungsweise um 15,5 
Prozent gestiegen. Auch die Anzeigen auf 
Verdacht einer Erkrankung aufgrund me-
chanischer Einwirkungen sind um 950 
Fälle beziehungsweise um 10,0 Prozent 
gestiegen. Ursächlich hierfür ist die neue 
Berufskrankheit Gonarthrose, auf welche 
1.076 Anzeigen entfallen. 

6.3 Entschiedene Fälle
Die durch Anzeigen auf Verdacht einer Be-
rufskrankheit ausgelösten Feststellungs-
verfahren führen zu einer der nachfolgend 
beschriebenen versicherungsrechtlichen 
Entscheidungen: Sind alle Voraussetzun-
gen für das Vorliegen einer Berufskrank-
heit – wie in Abschnitt 6.1 beschrieben 
– erfüllt, so wird diese anerkannt. Bei 
bestimmten Berufskrankheiten müssen 
dafür besondere versicherungsrechtliche 
Voraussetzungen erfüllt sein, wie zum Bei-
spiel die Aufgabe der gefährdenden Tätig-
keit. Sind nur diese nicht erfüllt, so wird 
zwar die Berufskrankheit im juristischen 
Sinne nicht anerkannt, es werden jedoch 
ggf. im Rahmen von § 3 BKV Leistungen 
zur Individualprävention beziehungs-
weise zur medizinischen Rehabilitation 
erbracht. Beide Fallgruppen werden sta-
tistisch als „bestätigte Berufskrankheiten“ 
zusammengefasst. In den übrigen Fällen 
muss eine Ablehnung erfolgen, weil ent-
weder nicht nachgewiesen werden kann, 
dass die Erkrankten am Arbeitsplatz 
überhaupt einer entsprechenden Gefähr-
dung ausgesetzt waren, oder weil zwar 
der schädigende Einfl uss am Arbeitsplatz 
festgestellt werden kann, nicht aber ein 
Zusammenhang zwischen dieser Einwir-
kung und der Erkrankung.

Bei einem Teil der anerkannten Berufs-
krankheiten wird aufgrund des Vor-

liegens bestimmter Voraussetzungen 
– insbesondere einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit von mindestens 20 Pro-
zent – im Geschäftsjahr Verletztenrente 
(beziehungsweise Gesamtvergütung) oder 
Sterbegeld (beziehungsweise Hinterblie-
benenrente) erstmals durch Verwaltungs-
akt festgestellt (sogenannte „neue Berufs-
krankheitenrenten“). Bei den anerkannten 
Berufskrankheiten ohne Rentenzahlung 
werden vielfach Leistungen in anderer 
Form erbracht, zum Beispiel Heilbehand-
lung, Verletztengeld, Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben, Übergangsgeld. 

In Tabelle 8 wird ein zahlenmäßiger 
Überblick über alle in den letzten zehn 
Jahren im Bereich der gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften und der Unfallver-
sicherungsträger der öff entlichen Hand 
entschiedenen Fälle gegeben. Auch hier 
sind die wenigen Fälle aus dem Bereich 
der Schüler-Unfallversicherung enthal-
ten. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 
62.702 Feststellungsverfahren abge-
schlossen. Dabei wurde in 25.570 Fällen 
– und damit in 40,8 Prozent der Fälle – 
der Verdacht auf das Vorliegen einer Be-
rufskrankheit bestätigt. Unter diesen be-
stätigten Fällen waren 16.078 anerkannte 
Berufskrankheiten i. e. S., von denen wie-
derum in 6.643 Fällen eine Rente, Ab-
fi ndung oder Sterbegeld gezahlt wurde 
(neue Berufskrankheitenrenten). ▸

Tabelle 8: Entschiedene Fälle 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Veränderung von 

2008 auf 2009

absolut in %

BK-Verdacht bestätigt 27.254 25.894 25.442 25.942 24.877 24.942 25.022 23.019 23.663 23.028 25.570 + 2.542 + 11,0 

davon: anerkannte 
Berufskrankheiten

18.633 18.000 17.950 17.722 16.778 16.784 15.920 14.156 13.383 12.972 16.078 + 3.106 + 23,9 

darunter: neue BK-Renten 5.693 5.304 5.503 5.443 5.085 5.021 5.459 4.781 4.123 4.312 6.643 + 2.331 + 54,1 

davon: berufliche Verursa-
chung festgestellt, besondere 
versicherungsrechtliche 
Voraussetzungen nicht erfüllt

8.621 7.894 7.492 8.220 8.099 8.158 9.102 8.863 10.280 10.056 9.492 − 564 − 5,6 

BK-Verdacht nicht bestätigt 49.616 49.166 46.864 44.707 43.575 41.374 38.887 38.040 35.980 36.440 37.132 + 692 + 1,9 

Entschiedene Fälle insgesamt 76.870 75.060 72.306 70.649 68.452 66.316 63.909 61.059 59.643 59.468 62.702 + 3.234 + 5,4 

„Im gewerblichen und öffentlichen Bereich waren im Berichtsjahr 886.122 meldepflichtige 
Arbeitsunfälle zu verzeichnen; dies waren 8,8 Prozent weniger als im Vorjahr.“
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In den übrigen 9.492 bestätigten Fällen – 
überwiegend Hauterkrankungen – waren 
die besonderen versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen nicht erfüllt. In 37.132 
Fällen musste eine Ablehnung erfolgen. 

In Tabelle 9 sind die entschiedenen Fälle 
des Berichtsjahres nicht nur nach Art der 
versicherungsrechtlichen Entscheidung, 
sondern zusätzlich nach Krankheits-
gruppen aufgegliedert. Es wird unter an-
derem deutlich, dass es besondere versi-
cherungsrechtliche Voraussetzungen nur 
bei bestimmten Berufskrankheiten gibt. 
Dadurch ist die Rangfolge der häufi gsten 
Berufskrankheiten auch unterschiedlich, 
je nachdem, ob man die anerkannten oder 
die bestätigten Fälle betrachtet.

6.4 Übergangsleistungen
Wenn ein Versicherter eine gefährden-
de berufliche Tätigkeit wegen der Ent-

stehung, des Wiederauflebens oder der 
Verschlimmerung einer Berufskrankheit 
aufgibt, so wird eine hierdurch verur-
sachte Verdiensteinbuße oder ein ande-
rer wirtschaftlicher Nachteil vom Träger 
der Unfallversicherung ausgeglichen. Die-
se Übergangsleistung nach § 3 Abs. 2 BKV 
kann als einmalige Zahlung bis zur Höhe 
der Jahresvollrente gewährt werden. Es 
können aber auch monatliche Zahlungen 
bis zur Höhe eines Zwölftels der Vollrente 
für längstens fünf Jahre erfolgen. 

Im Jahr 2009 wurden von den Unfallver-
sicherungsträgern insgesamt 3.553 Über-
gangsleistungen gewährt, davon 3.426 
im Bereich der gewerblichen Wirtschaft. 
Ihre Verteilung nach Krankheitsgruppen 
und BG-Gruppen weist deutliche Schwer-
punkte auf: Mit 2.021 Fällen sind 56,9 Pro-
zent durch Hautkrankheiten begründet, 
die überwiegend in den BG-Gruppen Ge-

sundheitsdienst, Holz und Metall, sowie 
Nahrungsmittel und Gastgewerbe zu fi n-
den sind. In weiteren 1.045 Fällen (29,4 
Prozent) handelt es sich um obstruktive 
Atemwegserkrankungen, die zu knapp 60 
Prozent auf die BG-Gruppe Nahrungsmit-
tel und Gastgewerbe entfallen. Weitere 370 
Übergangsleistungen (10,4 Prozent) wur-
den auf Grund von Erkrankungen durch 
mechanische Einwirkungen erbracht. Es 
verbleiben 117 Fälle (3,3 Prozent), die sich 
auf die übrigen Erkrankungen verteilen. 

7 Rentenbestand
1991 hatten die Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung im Rahmen der Aus-
weitung ihrer Zuständigkeit auf die neuen 
Bundesländer den gesamten laufenden 
Rentenbestand aufgrund von Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten von der Sozi-
alversicherung der ehemaligen DDR über-
nommen. Damit war der Rentenbestand im 

Tabelle 9: Entschiedene Fälle 2009 nach Krankheitsgruppen
(Unter-)
Gruppe

Bezeichnung BK-Verdacht bestätigt BK-Verdacht 
nicht bestä-
tigt

Entschiedene 
Fälle 
insgesamtAnerkannte Berufskrankheiten berufl. Ver-

ursachung 
best., vers.- 
rechtl. Vor. 
fehlen

Insgesamt 
(Sp. 1, 3)Insgesamt darunter neue 

BK-Renten

1 2 3 4 5 6

1 Chemische Einwirkungen 471 354 7 478 2.589 3.067 

11 Metalle und Metalloide 27 18 – 27 292 319 

12 Erstickungsgase 48 1 – 48 132 180 

13 Lösungsmittel, Pestizide und sonstige 
chemische Sto� e

396 335 7 403 2.165 2.568 

2 Physikalische Einwirkungen 6.253 824 159 6.412 12.884 19.296 

21 Mechanische Einwirkungen 749 340 159 908 8.243 9.151 

22 Drucklu� – – – – 5 5 

23 Lärm 5.379 364 – 5.379 4.246 9.625 

24 Strahlen 125 120 – 125 390 515 

3 Infektionserreger, Parasiten, 
Tropenkrankheiten

792 89 – 792 1.469 2.261 

4 Atemwege, Lungen, Rippenfell, Bauchfell 6.873 4.226 284 7.157 9.304 16.461 

41 Anorganische Stäube 6.336 3.995 – 6.336 6.878 13.214 

42 Organische Stäube 58 50 – 58 101 159 

43 Obstruktive Atemwegserkrankungen 479 181 284 763 2.325 3.088 

5  Hautkrankheiten 604 163 9.042 9.646 8.526 18.172 

6  Augenzittern der Bergleute – – – – 2 2 

 Fälle gemäß DDR-BKVO-Liste 21 15 – 21 81 102 

 Sonstige Krankheiten 1.064 972 – 1.064 2.277 3.341 

 Insgesamt 16.078 6.643 9.492 25.570 37.132 62.702 
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Tabelle 10: Aufwendungen für Heilbehandlung
Euro Veränd. v. 2008 

auf 2009 in %2007 2008 2009

Ambulante Heilbehandlung 1.037.481.906 1.098.572.285 1.140.652.854 + 3,8 

Zahnersatz 16.360.110 17.437.189 16.571.461 − 5,0 

Ambulante Heilbehandlung 
und Zahnersatz zusammen

1.053.842.016 1.116.009.474 1.157.224.315 + 3,7 

Stationäre Behandlung 848.873.541 885.283.089 939.431.084 + 6,1 

Häusliche Krankenpflege 7.788.019 8.402.655 9.492.935 + 13,0 

Stationäre Behandlung 
und häusliche Krankenpflege 
zusammen

856.661.560 893.685.745 948.924.019 + 6,2 

Verletztengeld 483.296.616 514.298.275 555.616.994 + 8,0 

Besondere Unterstützung 858.231 902.122 1.082.971 + 20,0 

Verletztengeld und besondere 
Unterstützung zusammen

484.154.847 515.200.397 556.699.965 + 8,1 

Gewährung der Pflege 94.375.702 99.685.334 110.223.269 + 10,6 

Pflegegeld 104.200.813 105.908.973 105.781.131 − 0,1 

Entschädigung für Wäsche- 
und Kleiderverschleiß

16.784.382 16.750.791 16.882.024 + 0,8 

Übrige Heilbehandlungskosten 700.444 724.511 813.033 + 12,2 

Sozialversicherungsbeiträge 
bei Verletztengeld

158.599.408 168.586.002 182.026.640 + 8,0 

Reisekosten bei 
Heilbehandlung und Pflege

151.218.438 160.457.859 163.887.254 + 2,1 

Haushaltshilfe und 
Kinderbetreuung

4.779.416 4.883.334 5.282.840 + 8,2 

Leistungen zur Teilhabe am 
Leben in der Gemeinscha� 

29.380.936 30.998.353 35.537.547 + 14,6 

Verletztengeld wegen Unfall 
des Kindes

1.102.852 1.279.381 1.313.498 + 2,7 

Sonstige Heilbehandlungs-
kosten zusammen

561.142.391 589.274.538 621.747.237 + 5,5 

Insgesamt 2.955.800.814 3.114.170.154 3.284.595.536 + 5,5 

Jahre 1991 um rund ein Drittel angestiegen. 
Ende 2009 belief er sich auf 894.060 Ren-
ten, was einem Rückgang gegenüber dem 
Vorjahr um 1,0 Prozent entspricht. Der Ren-
tenbestand kann in verschiedener Weise 
aufgegliedert werden. Die wichtigsten 
Aufteilungen ergeben folgendes Bild:
∙  786.709 Renten (88 Prozent) stammen 

aus dem Bereich der gewerblichen Wirt-
schaft.

∙  90.370 Renten (10 Prozent) stammen aus 
dem Bereich der öff entlichen Hand.

∙  16.981 Renten ( 2 Prozent) stammen aus 
dem Bereich der Schüler-Unfallversi-
cherung.

∙  752.771 Renten (84 Prozent) laufen auf-
grund von Unfällen.

∙  141.289 Renten (16 Prozent) laufen auf-
grund von Berufskrankheiten.

∙  768.315 Renten (86 Prozent) erhalten 
Verletzte und Erkrankte.

∙  125.745 Renten (14 Prozent) erhalten 
Hinterbliebene.

8 Entschädigungsleistungen
In diesem Abschnitt werden summarisch 
alle Entschädigungsleistungen einschließ-
lich der Aufwendungen im Rahmen der 
Schüler-Unfallversicherung dargestellt, 
die die Unfallversicherungsträger im Be-
reich der gewerblichen Wirtschaft und der 
öffentlichen Hand im Jahr 2009 für ihre 
Versicherten erbracht haben. Als Entschä-
digungsleistungen gelten die Dienst-, Sach- 
und Barleistungen nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles an Verletzte und Erkrankte 
sowie an Hinterbliebene. Im Einzelnen 
handelt es sich dabei um Heilbehandlung 
inklusive Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben und am Leben in der Gemein-
schaft, Pfl ege und Geldleistungen. Die Ent-
schädigungsleistungen beliefen sich 2009 
auf 9,027 Milliarden Euro; das waren 299 
Millionen Euro beziehungsweise 3,4 Pro-
zent mehr als im Vorjahr. Davon entfi elen 
3,285 Milliarden Euro auf Heilbehandlung, 
168 Millionen Euro auf Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben und 5,542 Milliarden 
Euro auf Renten, Abfi ndungen und Beihil-
fen. 

8.1 Heilbehandlung 
2009 lagen die gesamten Aufwendungen 
für Heilbehandlung einschließlich me-
dizinischer Rehabilitation, Geldleistun-

gen, Pfl ege und ergänzender Leistungen 
in Höhe von 3,285 Milliarden Euro um 5,5 
Prozent beziehungsweise um 170 Millio-
nen Euro über denen des Vorjahres. Ihre 
detaillierte Aufgliederung in Tabelle 10
zeigt, dass die Kosten in fast allen Teilbe-
reichen gestiegen sind. Hervorzuheben ist 
insbesondere der Anstieg bei der ambu-
lanten Behandlung um 42 Millionen Euro 
beziehungsweise um 3,8 Prozent und der 
stationären Behandlung um 54 Millionen 
Euro beziehungsweise um 6,1 Prozent so-
wie Verletztengeld um 41 Millionen Euro 
beziehungsweise um 8,0 Prozent. In den 
Rechnungsergebnissen werden im Rah-
men der Heilbehandlungskosten auch 
die Aufwendungen zur Förderung der 
Teilhabe am Gemeinschaftsleben („sozi-
ale Reha“) erfasst, die sich im Berichtsjahr 
auf 36 Millionen Euro beliefen.

8.2 Leistungen zur Teilhabe 
 am Arbeitsleben
Im Berichtsjahr betrugen diese Aufwen-
dungen 168 Millionen Euro. Sie lagen da-
mit um 4,4 Prozent beziehungsweise um 
7 Millionen Euro höher als im Vorjahr. In 
Tabelle 11 sind sie nach den verschiede-
nen Teilbereichen aufgeschlüsselt. Mit 79 
Millionen Euro wurden 47 Prozent aller 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
für Sachleistungen aufgewendet. Mit 39 
Millionen Euro entfi elen weitere 23 Pro-
zent der Kosten auf Übergangsgeld. 

8.3 Renten, Beihilfen und Ab� ndungen 
Die gesamten Aufwendungen dieser Art 
in Höhe von 5,542 Milliarden Euro wei-
sen 2009 gegenüber dem Vorjahr eine 
Zunahme um 2,3 Prozent auf; sie sind in 
Tabelle 12 näher aufgeschlüsselt. ▸
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Tabelle 11: Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Euro Veränd. v. 2008 

auf 2009 in %2007 2008 2009

Sachleistungen 76.781.495 75.379.110 78.876.218 + 4,6 

Übergangsgeld 39.417.155 36.174.884 39.183.428 + 8,3 

Sonstige Barleistungen 900.004 765.936 456.029 − 40,5 

Sozialversicherungsbeiträge 
bei Übergangsgeld 

22.675.890 21.120.544 22.620.067 + 7,1 

Reisekosten 8.098.170 7.593.878 7.666.886 + 1,0 

Haushaltshilfe 229.310 131.901 160.761 + 21,9 

Betriebshilfe – 541 – − 100,0 

Sonstige ergänzende Leistungen 4.574.360 4.062.511 4.746.178 + 16,8 

Übergangsleistungen 18.306.842 15.936.479 14.523.301 − 8,9 

Insgesamt 170.983.225 161.165.785 168.232.870 + 4,4 

se Aufwendungen lagen um 2,6 Prozent 
höher als im Vorjahr. Mehr als die Hälf-
te der Ausgaben entfi el mit 537 Millionen 
Euro auf die Überwachung und Beratung 
von Unternehmen. Für die Ausbildung 
von Personen, die in den Unternehmen 
mit der Durchführung der Prävention be-
traut sind, wurden 138 Millionen Euro 
aufgewendet. Die nähere Aufgliederung 
der übrigen Kosten der Prävention ist in 
Tabelle 13 zu fi nden.

10 Au� ringung der Mittel 
Die Aufwendungen im aktuellen Be-
richtsjahr sind in Abbildung 2 anteilig 
dargestellt. Das Finanzierungsverfahren 
unterscheidet sich im Bereich der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften strukturell 
von demjenigen im Bereich der Unfallver-
sicherungsträger der öff entlichen Hand. 
Aus diesem Grunde ist beiden Bereichen 
hier ein eigener Abschnitt gewidmet. Die 

jeweils zugehörige Überblicksdarstellung 
der Aufwands- und Ertragsrechnung ist 
in der Online-Ausgabe des Artikels unter 
www.dguv-forum.de zu fi nden. 

10.1 Au� ringung der Mittel und Bei-
 tragssatz im Bereich der gewerb-
 lichen Berufs genossenscha� en
Das Umlagesoll für 2009 beläuft sich auf 
9,464 Milliarden Euro und ist damit um 
204 Millionen Euro beziehungsweise um 
2,2 Prozent höher als im Vorjahr. Das bei-
tragspfl ichtige Entgelt ist hingegen um 1,9 
Prozent auf 722,2 Milliarden Euro gesunken. 
Dadurch hat sich der durchschnittliche Bei-
tragssatz gegenüber dem Vorjahr (1,26 Pro-
zent) erhöht und beträgt 1,31 Prozent. 

Anders als in den übrigen Zweigen der 
gesetzlichen Sozialversicherung, in de-
nen in den letzten Jahrzehnten zum Teil 
erhebliche Beitragsanstiege zu verzeich-
nen waren, weist der durchschnittliche 
Beitragssatz der gewerblichen Berufs-
genossenschaften in der langjährigen 
Entwicklung eine hohe Stabilität auf. 
Dementsprechend ist der Anteil dieses 
Beitragssatzes am Gesamtsozialversi-
cherungs-Beitragssatz von 5,0 Prozent im 
Jahr 1970 auf 3,18 Prozent im Berichtsjahr 
2009 gesunken.

Die Finanzmittel für die Durchführung der 
gesetzlichen Aufgaben der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften werden nach Ab-
lauf eines Geschäftsjahres nachträglich 
von den Unternehmern in der gewerbli-
chen Wirtschaft im Umlageverfahren auf-
gebracht. Die Aufwendungen sind höher 
als das Umlagesoll, welches die Unterneh-

Mit 5,433 Milliarden Euro wurden 98 Pro-
zent davon für Renten an Verletzte, Er-
krankte und Hinterbliebene ausgegeben, 
wobei 3,994 Milliarden Euro auf Versicher-
tenrenten entfi elen und 1,438 Milliarden 
Euro auf Hinterbliebenenrenten. Für Bei-
hilfen an Hinterbliebene wurden 18 Milli-
onen Euro aufgewendet und für Abfi ndun-
gen an Versicherte und Hinterbliebene 92 
Millionen Euro. Darüber hinaus wurden 
im Berichtsjahr 305.600 Euro für Unter-
bringung in Alters- und Pflegeheimen 
aufgewendet. 

9 Steuerungskosten für Prävention
Die Unfallversicherungsträger haben ge-
mäß § 15 SGB VII den gesetzlichen Auftrag, 
Unfallverhütungsvorschriften zu erlassen, 
zu deren Einhaltung die Unternehmen 
beziehungsweise Einrichtungen in ihrem 
Zuständigkeitsbereich verpfl ichtet sind. 
Die Unfallversicherungsträger tragen die 
Steuerungskosten, die bei der Einleitung 
von Präventionsmaßnahmen anfallen. 
Dagegen werden die Durchführungskos-
ten, deren Umfang statistisch nicht er-
fasst wird, die jedoch mit Sicherheit um 
ein Vielfaches höher liegen, von den Un-
ternehmen und Einrichtungen getragen. 
2009 haben die Unfallversicherungsträger 
915 Millionen Euro für Prävention, arbeits-
medizinische und sicherheitstechnische 
Dienste und erste Hilfe ausgegeben; die-

Abbildung 2: Aufwendungen 2009
Insgesamt: 12.782.638.169 Euro.
Die Aufwendungen bei den gewerblichen 
Berufsgenossenscha� en sind höher 
als das Umlagesoll, da Letzteres nach 
Saldierung mit den Erträgen und ohne 
umlageunwirksame Konten ermittelt wird.

*
2 Eine Pflicht, Betriebsmittel und Rücklagen
 bereitzuhalten, besteht für die Unfallversi-
 cherungsträger der ö� entlichen Hand nicht.

● Finanzielle Kompensation 
● Rehabilitation
● Prävention
● Zuführungen zu Betriebsmitteln, Rücklage u. a. 2

● Verfahren
● Verwaltung
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Tabelle 13: Steuerungskosten für Prävention
Euro Veränd. v. 2008 

auf 2009 in %2007 2008 2009

Herstellung von Unfall-
verhütungsvorschri� en

3.462.857 3.263.648 3.229.241 − 1,1 

Überwachung und Beratung 
der Unternehmen

475.253.963 518.939.593 536.522.513 + 3,4 

Ausbildung (§ 23 SGB VII) 136.315.188 135.590.263 137.644.982 + 1,5 

Zahlungen an Verbände 
für Prävention

68.173.155 80.194.233 76.773.833 − 4,3 

Arbeitsmedizinische Dienste 43.226.519 46.584.415 48.325.575 + 3,7 

Sicherheitstechnische Dienste 12.327.341 13.155.545 14.855.974 + 12,9 

Sonstige Kosten der Prävention 63.035.306 65.720.188 67.231.533 + 2,3 

Erste Hilfe (§ 23 Abs. 2 SGB VII) 25.592.062 28.820.076 30.546.709 + 6,0 

Insgesamt 827.386.391 892.267.961 915.130.360 + 2,6 

Tabelle 12: Aufwendungen für Renten, Beihilfen und Ab� ndungen
Euro Veränd. v. 2008 

auf 2009 in %2007 2008 2009

Renten an Versicherte 3.897.356.458 3.894.221.897 3.994.375.277 + 2,6 

Witwen / Witwer nach 
§ 65 Abs. 2 Nr. 2 SGB VII

15.516.723 14.644.271 12.944.793 − 11,6 

Witwen / Witwer nach 
§ 65 Abs. 2 Nr. 3 SGB VII

1.265.874.006 1.270.325.880 1.306.308.594 + 2,8 

Rente im Sterbevierteljahr 
nach § 65 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII

14.818.704 15.757.433 15.957.956 + 1,3 

Witwen / Witwer zusammen 1.296.209.434 1.300.727.584 1.335.211.344 + 2,7 

Waisen 110.953.151 107.766.837 102.801.491 − 4,6 

Sonstige Berechtigte 383.574 365.203 277.632 − 24,0 

Renten zusammen 5.304.902.616 5.303.081.521 5.432.665.744 + 2,4 

Beihilfen nach § 71 SGB VII an 

Witwen / Witwer einmalig 15.905.523 16.585.433 15.697.844 − 5,4 

Witwen / Witwer laufend 1.874.239 1.819.408 1.872.533 + 2,9 

Witwen / Witwer zusammen 17.779.762 18.404.841 17.570.378 − 4,5 

Waisen 7.810 28.690 357 − 98,8 

Beihilfen zusammen 17.787.572 18.433.530 17.570.735 − 4,7 

Ab� ndungen an Versicherte 1 91.553.071 96.407.075 90.789.184 − 5,8 

Ab� ndungen an Hinterbliebene 1.061.150 1.014.249 1.084.907 + 7,0 

Ab� ndungen zusammen 92.614.221 97.421.324 91.874.091 − 5,7 

Unterbringung in Alters- 
und Pflegeheimen 

522.072 329.472 305.575 − 7,3 

Insgesamt 5.415.826.481 5.419.265.847 5.542.416.144 + 2,3 

1 inklusive Gesamtvergütungen

mer in der gewerblichen Wirtschaft als Bei-
trag zur gesetzlichen Unfallversicherung 
aufzubringen haben. Die Berufsgenos-
senschaften erwirtschaften nämlich auch 
Einnahmen, wie zum Beispiel Regress-
einnahmen, die zunächst einen Teil der 

Aufwendungen decken, so dass nur noch 
die Diff erenz umgelegt werden muss. Dies 
ist übersichtlich dargestellt in Tabelle 14,
die als zusammenfassende Abschluss-
übersicht die gegliederte Darstellung al-
ler umlagewirksamen Aufwendungen und 

Erträge sowie das daraus resultierende 
Umlagesoll enthält, zu fi nden in der On-
line-Ausgabe unter www.dguv-forum.de. 

Der Anteil des einzelnen Unternehmers an 
diesem Umlagesoll richtet sich zunächst 
nach dem beitragspflichtigen Entgelt in 
seinem Unternehmen; darunter sind die 
Arbeitsentgelte der abhängig Beschäftig-
ten sowie die Versicherungssummen der 
versicherten Unternehmer zu verstehen. 
Darüber hinaus erfolgt eine Einstufung 
des Unternehmens nach dem Gefahrtarif 
aufgrund der generellen Unfallgefahr in 
diesem Gewerbezweig. Zusätzlich setzen 
die gewerblichen Berufsgenossenschaften 
Beitragszuschläge und -nachlässe fest, de-
ren Höhe sich nach Zahl, Schwere und Kos-
ten der Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle) 
im einzelnen Unternehmen richtet. Diese 
Zuschläge und Nachlässe geben dem Un-
ternehmer einen wirtschaftlichen Anreiz, 
möglichst eff ektiv Unfälle zu verhüten. 

10.2 Au� ringung der Mittel im 
 Bereich der Unfallversicherungs -
 träger der ö� entlichen Hand
Die Unfallversicherungsträger der öf-
fentlichen Hand fi nanzieren sich in ers-
ter Linie aus Beiträgen der Kommunen, 
Landkreise, Länder und dem Bund. Die 
Beiträge werden dabei durch Haushalts-
planung errechnet. Die Höhe der Beiträge 
richtet sich nach der Zahl der Einwohner, 
Versicherten oder den Arbeitsentgelten. 
Die zusammenfassende Abschlussüber-
sicht der Aufwendungen und Erträge 
ist in Tabelle 15 synoptisch dargestellt. 
Diese steht online zur Verfügung unter 
www.dguv-forum.de. ●

Autoren
E� himia Dima, Direktionsbüro – 
Referat „Statistik – Makrodaten, 
Arbeits- und Schülerunfälle“ der DGUV
E-Mail: e� himia.dima@dguv.de

Barbara Lipka, Direktionsbüro – 
Referat „Statistik – Makrodaten, 
Arbeits- und Schülerunfälle“ der DGUV
E-Mail: barbara.lipka@dguv.de

Kurt Scherer, Direktionsbüro – Referats-
leiter Referat „Statistik – Makrodaten, 
Arbeits- und Schülerunfälle“ der DGUV
E-Mail: kurt.scherer@dguv.de
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Keine „Gesamt-Berufskrankheit“ aus einer Kombination der Berufskrankheiten Nr. 1103, 2402 oder 4109 der Anlage 1 zur 
Berufskrankheiten-Verordnung (BKV).

Streitig ist die Zahlung von Hinterbliebenenrente aus der ge-Streitig ist die Zahlung von Hinterbliebenenrente aus der ge-
setzlichen Unfallversicherung an die Witwe (Klägerin) eines setzlichen Unfallversicherung an die Witwe (Klägerin) eines 
am 8. August 2000 an einem Bronchialkarzinom des rech-am 8. August 2000 an einem Bronchialkarzinom des rech-
ten Lungenlappens verstorbenen Versicherten. Dieser hatte ten Lungenlappens verstorbenen Versicherten. Dieser hatte 
der beklagten Berufsgenossenschaft unter dem 23. Dezem-der beklagten Berufsgenossenschaft unter dem 23. Dezem-
ber 1999 mitgeteilt, bei ihm sei im Oktober 1999 ein Lungen-ber 1999 mitgeteilt, bei ihm sei im Oktober 1999 ein Lungen-
tumor festgestellt worden. Er habe zeitlebens nicht geraucht tumor festgestellt worden. Er habe zeitlebens nicht geraucht 
und bringe die Erkrankung mit seiner Arbeit als Schweißer in und bringe die Erkrankung mit seiner Arbeit als Schweißer in 
Verbindung. Die BG hatte die „Gewährung von Witwenrente“ Verbindung. Die BG hatte die „Gewährung von Witwenrente“ 
an die Kl. abgelehnt, ihre hiergegen erhobenen Klagen waren an die Kl. abgelehnt, ihre hiergegen erhobenen Klagen waren 
abgewiesen worden. Das LSG hatte die Bekl. verurteilt, der Kl. abgewiesen worden. Das LSG hatte die Bekl. verurteilt, der Kl. 
unter Anerkennung der Lungenkrebserkrankung des Versi-unter Anerkennung der Lungenkrebserkrankung des Versi-
cherten als BK 1103, BK 4109 und BK 2402 ab 8. August 2000 cherten als BK 1103, BK 4109 und BK 2402 ab 8. August 2000 
Hinterbliebenenrente zu zahlen. Zwar liege keine der genann-Hinterbliebenenrente zu zahlen. Zwar liege keine der genann-
ten Listen-BKen monokausal vor, es sei aber anzunehmen, ten Listen-BKen monokausal vor, es sei aber anzunehmen, 
dass die Einwirkungen von Chromat, Nickeloxid, ionisieren-dass die Einwirkungen von Chromat, Nickeloxid, ionisieren-
der Strahlung und Asbest im Sinne einer Synkanzerogenese der Strahlung und Asbest im Sinne einer Synkanzerogenese 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit das Bronchialkarzinom mit hinreichender Wahrscheinlichkeit das Bronchialkarzinom 
beim Versicherten verursacht hätten und er infolge der aner-beim Versicherten verursacht hätten und er infolge der aner-
kannten BKen verstorben sei.kannten BKen verstorben sei.

(Urteil des Bundessozialgerichts vom 12 . 1 . 2010 – 
B 2 U 5 / 08 R –, UV-Recht Aktuell 010 / 2010, S. 599–608)§ Nach Auff assung des BSG hat nicht der Versicherungsfall einer 

Art „Gesamt-BK“ aufgrund einer Gesamtbetrachtung oder Kom-
bination von mehreren Listen-BKen vorgelegen. Es widerspre-
che dem Bundesrecht, wenn die Verwaltung oder die Gerichte 
Tatbestände mehrerer Listen-BKen zu einer neuen Gesamt-BK 
verbinden würden. Zur Bezeichnung einer neuen (Listen-)BK 
sei nur die Bundesregierung als Verordnungsgeberin – mit Zu-
stimmung des Bundesrates – ermächtigt (§ 9 Abs 1 SGB VII) und 
neben diesem Listenprinzip gebe es nur die sogenannte Öff -
nungsklausel unter den eingeschränkten Voraussetzungen des 
§ 9 Abs 2 SGB VII. Es habe auch – so das BSG weiter – nicht der 
Versicherungsfall einer Wie-BK vorgelegen. Es habe zum Zeit-
punkt des Todes des Versicherten keine wissenschaftlichen Er-
kenntnisse gegeben, nach denen die Erkrankung Lungenkrebs, 
wenn sie durch die Einwirkungen von Chromat, Nickeloxid, 
Asbest und ionisierender Strahlung gemeinsam verursacht wor-
den sei, in die Liste der BKen aufzunehmen gewesen wäre.

Ob der Versicherte an den Folgen des Versicherungsfalls einer 
Listen-BK 1103 oder 4109 oder 2402 verstorben sei, könne der 
Senat nicht abschließend entscheiden, weshalb das angegrif-
fene Urteil aufzuheben und die Sache an das LSG zurückzu-
verweisen sei.

Berufskrankheiten

Streitig war die Forderung des Unfallversicherungsträgers, 
bei der der Klägerin gewährten Wohnungshilfe eine Eigenbe-
teiligung von 18.000 Euro anzusetzen. Nach einem schweren 
Arbeitsunfall der Kl. war das ihr gehörende Wohnhaus be-
hindertengerecht umgebaut worden. Der UV-Träger gewährte 
entsprechende Wohnungshilfe nach § 41 SGB VII. Er vertrat die 
Ansicht, die Kl. habe sich wegen der Wertsteigerung des Grund-
stücks, die sich aus dem Umbau ergeben habe, mit einem Ei-
genanteil angemessen an den Kosten zu beteiligen.

Das LSG hat den Ansatz einer Eigenbeteiligung als rechtlich 
unzulässig angesehen. Für einen solchen Eigenanteil an der 
Wohnungshilfe gebe es keine Rechtsgrundlage. Eine derarti-
ge Eigenbeteiligung sei weder in § 41 SGB VII noch in den ab 

(Urteil des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg 
vom 11 . 3 . 2010 – L 3 U 299 / 08 –, UV-Recht Aktuell 
008 / 2010, S. 470–482)

§ dem 1. Januar 1998 geltenden Wohnungshilfe-Richtlinien vor-
gesehen. Aus dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit könne eine solche Forderung nicht abgeleitet werden. 
Die Erhebung eines – wertsteigerungsbedingten – Eigenanteils 
sei dem SGB VII systemfremd. Es liege in der Natur der Sache, 
dass die meisten Sachleistungen das Vermögen der Versicher-
ten wertmäßig erhöhten (zum Beispiel bei der Kfz-Hilfe oder 
bei den Hilfsmitteln), ohne dass hierfür von den Versicherten 
ein Ausgleich verlangt werden würde. Dies widerspräche auch 
dem Zweck des Gesetzes, die versicherungsfallbedingten Schä-
den mit allen geeigneten Mitteln auszugleichen.

Weiterhin könne der beklagte UV-Träger seine Meinung auch 
nicht auf die Rechtsprechung des BSG stützen. Insbesondere 
habe die Kl. bisher keinen Gewinn durch Wertsteigerung rea-
lisiert (weder Verkauf noch Vermietung des Objekts). Ein er-
höhter „Buchwert“ des Grundstücks führe für die Klägerin als 
Privatperson zu keinerlei wirtschaftlichen Vorteilen.

Erhebung eines – wertsteigerungsbedingten – Eigenanteils bei einer Wohnungshilfe nicht zulässig.

Leistungen

Kontakt: Dr. Horst Jungfleisch, E-Mail: horst.jungfleisch@dguv.de 
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Rezension: Juristischer Kommentar 
„Arbeitsschutzrecht“
In der 4. Aufl age seines „Kommentars für die Praxis“ zum be-
trieblichen Arbeitsschutzrecht beginnt Ralf Pieper mit einer aus-
führlichen Einleitung zur Geschichte und zu den Grundzügen 
des Arbeitsschutzrechts sowie internationalen und europäischen 
Grundlagen. Dem schließt sich eine detaillierte Auseinander-
setzung mit dem staatlichen Arbeitsschutzrecht sowie dem Sat-
zungsrecht an. Aktuelle Entwicklungen werden aufgegriff en. 

Das anspruchsvolle Werk ist für den juristisch Erfahrenen eine 
gute Nachschlagebasis. Vereinzelte begriffl  iche Inkonsistenzen in 
einigen Abschnitten sind in Anbetracht der insgesamt aktuellen, 
umfassenden und stimmigen Kommentierung tolerierbar. Das Fin-
den von rechtlichen Arbeitsschutzinformationen ist aufgrund der 
klaren Gliederung und durch das umfassende Stichwortregister 
sowie durch die angehängten betrachteten Rechtstexte auch für 
den weniger geübten Nutzer auf einfache Weise möglich. 

Um als Praxiskommentar auch auf der betrieblichen Ebene 
breit angenommen zu werden, bedürfte es ergänzend beschrei-
bender Beispiele guter Praxis für die tatsächliche Umsetzung 
der kommentierten Arbeitsschutzvorschriften. Das Werk „Ar-
beitsschutzrecht“ setzt verglichen mit anderen Praxisratgebern 
als juristisches Nachschlagewerk einen hohen Standard und 
ist somit für den Arbeitsschutzrechtsexperten eine sinnvolle 
Anschaff ung.

Sven Timm, Stabsbereich 
Prävention, Referat Strategische 
Kooperationen, Deutsche Gesetz-
liche Unfallversicherung (DGUV)

!
 Pieper, Ralf (Hrsg.): 
 ArbSchR – Arbeitsschutzrecht, 
 Kommentar für die Praxis 
 ISBN: 978-3-7663-3852-5 
 118,00 Euro 

Napo: Neue Abenteuer
Napo, der computeranimierte Held der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV), erweitert sein Arbeitsschutz-Wissen 
in zwei neuen Filmen. Die DVDs mit den Titeln „Napo in ... Ach-
tung Wartung!“ und „Napo in ... Vorsicht Chemikalien!“ sind ab 
sofort kostenlos erhältlich. 

Warum ist regelmäßige Wartung von Maschinen wichtig? Und 
warum muss diese von einem Fachmann durchgeführt werden? 
Diese und weitere Fragen behandelt der Animationsfi lm „Na-
po in ... Achtung Wartung!“ mit gewohnt humorvollem Blick. In 
sechs Kurzgeschichten erfährt Napo, warum nur eine sorgfältig 
durchgeführte Wartung und Projektplanung vor Unfällen und 
unangenehmen Konsequenzen schützt. 

In „Napo in ... Vorsicht Chemikalien!“ macht Napo in sieben Kurz-
geschichten Bekanntschaft mit den neuen GHS-Symbolen. Der 
Film ist eine aktualisierte Version des 2001 erschienenen Vor-
gängers „Napo im Reich der Gefahrensymbole“. Napo zeigt an-
hand von alltäglichen Situationen, wie wichtig es ist, die neuen 
Gefahrensymbole zu kennen und dieses Wissen beim Umgang 
mit Chemikalien anzuwenden. Die neuen GHS-Symbole ersetzen 
die bisher in Deutschland bekannten Gefahrensymbole ab dem 1. 
Dezember 2010 (für Stoff e) und dem 1. Juni 2015 (für Gemische).

!
 www.dguv.de > Medien / Datenbanken > Download DGUV-Filme

Brand- und Explosionsschutz für ortsfeste Flüssiggasbehälter 
Die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und 

Gaststätten (BGN) hat in der „BGN aktuell 15“ auf ihrer Website 
wichtige Hinweise zusammengetragen, um ortsfeste Flüssig-
gasbehälter sicherer zu lagern und vor Brand- und Explosions-
gefahr zu schützen. Flüssiggas hat ein besonderes Gefähr-
dungspotenzial, das zu einer ausschließlich fachgerechten 
Benutzung der gesamten Flüssiggasanlage zwingt. Unfälle 

und Überprüfungen von Anlagen mit Flüssiggastanks in Be-
trieben zeigen immer wieder, dass der geforderte fachgerechte
Umgang problematisch ist. Wo zum Beispiel sind Schutzbe-
reiche erforderlich und wie groß müssen diese sein? Oder, 
was ist bei Instandhaltungs-
arbeiten von den Behältern zu 
beachten?

!
 www.bgn.de / 10011 / 32714
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Broschüre: Schutz für die freiwillige Feuerwehr
Die Feuerwehren erfüllen als unselbstständige Einrichtungen der Gemeinde wichtige 
Aufgaben in unserer Gesellschaft. Dazu zählen Brandbekämpfung, technische Hilfe-
leistungen, Rettungsmaßnahmen und die aktive Mitwirkung im Katastrophenschutz. 
Mehr als eine Million Frauen und Männer leisten bei den Feuerwehren freiwilligen 
Dienst für die Allgemeinheit. Alle Feuerwehrangehörigen haben, wenn sie einen Ar-
beitsunfall erleiden, einen Rechtsanspruch auf 
die Leistungen der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Hierzu hat die Unfallkasse Hessen (UKH) 
wichtige Informationen in einer Broschüre zu-
sammengestellt. Diese beinhaltet die Aufgaben 
und Leistungen, geht auf die verschiedenen Ver-
sicherungsfälle ein und beschreibt die Maßnah-
men nach Eintritt eines Unfalls. Die Broschüre 
„Schutz und Leistungen für die freiwilligen Feu-
erwehren in Hessen“ kann auf der Internetseite 
der UKH heruntergeladen werden.

!
 www.ukh.de > Informationen > 
 Druckschri� en (Stand 2010) 

Handlungshilfe: Erstellung von Arbeitsunterlagen
für die Prozessführung
Moderne Anlagen zur Überwachung, Kontrolle und Steuerung von dynamischen Pro-
zessen, zum Beispiel in Produktionsanlagen, werden meist von Leitwartenoperateu-
ren über ein Prozessleitsystem gesteuert. Betriebshandbücher und Arbeitsanweisun-
gen hierzu, die ergänzend zur Prozess- und Dialogführung des Prozessleitsystems 
erarbeitet werden, gibt es in schriftlicher oder elektronischer Form. Arbeitsunterlagen 
werden an fast allen Arbeitsplätzen eingesetzt und nehmen entsprechend der Gefähr-
dungsbeurteilung eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Fehlern ein. Um den 
Operateur in seinen Aufgaben optimal zu unterstützen und so Fehlern vorzubeugen, 
müssen diese Unterlagen ergonomisch gestaltet und leicht zugänglich sein. 

Die Veröff entlichung „Handlungshilfe zur Erstel-
lung von Arbeitsunterlagen für die Prozessfüh-
rung“ aus der Reihe „Arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnise“ liefert eine Anleitung zur systema-
tischen Erstellung, Bereitstellung und Aktualisie-
rung der Arbeitsunterlagen. Zudem wird auf die 
Umstellung von Arbeitsunterlagen in Papierform 
auf Arbeitsunterlagen in rechnergestützter Form 
eingegangen. Die Empfehlungen werden anhand 
von Beispielen illustriert.

!
 www.baua.de > Publikationen > 13.7.2010
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uvex silver-System

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH · Würzburger Straße 181 – 189 · 90766 Fürth - GERMANY · Telefon: 0800 6644893 · Telefax: 0800 6644894 · E-Mail: serviceteam@uvex.de · Internet: www.uvex-safety.de
Ein Unternehmen der uvex Gruppe

uvex sil-Wear Einweg-Overalls 

Mit uvex sil-Wear bieten wir hochfunktionale Schutzoveralls in den Klassen 3, 
3B, 4, 4B, 5/6 für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche – vom Einweg-
Overall gegen Schmutz und Staub bis hin zu der innovativen Entwicklung 
gegen Viren und Bakterien. Durch die mit AgPURE™ beschichtete Oberfl äche gegen Viren und Bakterien. Durch die mit AgPURE™ beschichtete Oberfl äche gegen Viren und Bakterien. Durch die mit AgPURE™ beschichtete Oberfl
gewährleis ten unsere uvex sil-Wear 3B bzw. 4B Anzüge einen aktiven Schutz 
gegen diese Gefahren. 

uvex silv-Air Atemschutz

Von funktionalen Masken gegen Staub und Qualm bis hin zu speziellen 
Mas ken, die mit Extra-Filtern das Ein- und Ausatmen spürbar erleichtern. 
Hocheffektiv – als Falt- oder Formmaske – gewährleistet uvex silv-Air durch 
die innovative Filter-Techno logie und zahlreiche Komfortfeatures auch bei 
längeren Einsätzen in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen zuverlässi-
gen Schutz. 

PURE
NANOSILBER

An
ze

ig
e


